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Antwort Sr. Gnaden Engenins,
Bischof von Basel,

"nf eine nn Kochj'Mn gerichteke Zìalljs-
^ljolung a,lo dem katholischen Java.

Hochgeehrteste und liebwerthcste Herren!
Als treue Gläubige meines BiöthuinS

habe» Sie von mir, Ihrem Oberhirten,
Weisungen, die daö Gewissen beschlagen,
Und Regeln für ein christliches Verhalten
unter den liefbetriibenden Verhältnissen,
die gegenwärtig ans den Katholiken deö
Jnra lasten, zu empfangen gewünscht. Ich
beeile mich, Ihrem löblichen Begehren an-
mit zn entsprechen, und beginne, indem ich
muge Grundlehren des katholischen Glan-
vens Eurer aufmerksamen Beherziguug
unterbreite.
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t. Unser göttliche Erlöser JesuS Christus
stub seiner aus Petrus gegründeten Kirche,
^ie eine in ihre» Basen nnveränderliche
Erfassung, so auch eine wirkliche und
îlgene Nechlögewalt (Jurisdiktion) über
die Seelen. Er gründete sie als eine An-
»alt, der daö Recht der vollen Selbst-
Unwaltnng zukomme, die ihre diseiplinare
'Umgestaltung selbst regeln, ihre bestimmte
Aufgabe und Mission hienieden erfüllen
und hiefür ihre mit höherer Weihe anS-
^stattete Vorsteherschaft oder Hierarchie

îsthen solle, welche namentlich die Bi-
'chöfe umfaßt, von denen Einer das Haupt
Uw d^' Anführer der andern ist, dann

auch die Priester und übrigen Diener^ Heiligthnmö.
2. Der heilige PetrnS, oder was Eines

i ' lein rechtmäßiger Nachfolger, ist der

ist Vorsteher der ganzen Kirche. Er

h-'l ^uell- und Bcittelpunkt der Ein-

kan kirchlichen Gewalt; ohne ihn

gesch^'"h durs in der Kirche Gottes nichts

Av»n Bischöfe sind die Nachfolger der

sola ' ^e sie vom Papst, als Nach-
erki? ihre bestimmte Jurisdiktion

so sind sîe ihm in Sachen des
uubens und der Sitten, in der Diö-

ciplin und der Verwaltung der kirchlichen
Aemter untergeordnet und zum Gehorsam
verpflichtet. Auf diese Weise bildet sich
und besteht in der Kirche Christi jenes
einheitliche Band der Vereinigung Aller
unter sich unter dem Eine» geistlichen
Oberhaupte und jene Uebereinstimmung
Aller im Glauben mit d.m obersten und
vollgültigen Verwalter des kirchlichen Lehr-
amtes, welche von Christus gemeint sind,
da er eS aussprach, daß Ein Hirt und
Eine Heerde sein sollen. Was an dieser
Einheit nicht Theil nimmt, ist ohne Leben
noch Gewalt; außer dieser Einheit gibt
es keinen rechtmäßigen Bischof, sondern
findet sich nur Usurpation und eigenmäch-
tiges Eindringen (Intrusion).

4. Den Puestern, wxnn sie nicht im
Namen und in der Sendung ihres legi-
timen DiozesanbischofS dastehen und wirken,
geht die spezielle JuriSdiktionsvollmacht,
wie auch die Befngniß zn irgend einer
heiligen Amtshandlung ab. Wo immer sie
sich hinstellen und fnnktioniren, ohne die
Ermächtigung ihreS rechtmäßigen Bischofs,
sind sie nur Eindringlinge und ihre scel-
sorglichen Verrichtungen sind eben so viele
Sakrilegien schwerster Natur. Sie sind
nicht Hirten, denn die Heeree ist ihnen
nicht vom Herrn anvertraut. Mögen ihre
Geistesfähigkeiten, ihre Wissenschaft oder
ihre Beredsamkeit noch so groß sein;
mögen sie ihre sittliche Unbescholtcnheit
noch so vortheilhaft herausstreichen und
sich mit dem Nimbnö der Frömmigkeit
umgeben: sobald und so lange das Band
der Einheit fehlt, daS sie mit ihren recht-
mäßigen geistlichen Obcrhirtcn verknüpfen
muß, und sofern sie im Glauben sich von
denselben trennen und den Gehorsam ihnen
verweigern, sind es nur Afterhirten, nur
Frevler, welche die Seelen, die sic ver-
möge ihres Standes zum Peile führen
sollen, verderben.

Daö hl. Konzil von Trient lehrt und
erklärt, daß „Diejenigen, welche bloß vom
Volke oder von der Civilgcwalt oder irgend
welcher Laienbehörde berufen und institnirt,
seelsorgliche Verrichtungen übernehmen und
verwegen sich in solche Stellung ein-

drängen, nicht als Diener der Kirche zu

betrachten sind, sondern als freche Ein-
dringlinge, als Diebe und Räuber, welche

nicht durch die Thüre in den Schafstall
eintreten." Das nämliche Concil spricht

daö Anathcm anS über diejenigen, welche

behaupten, es seien die Priester, welche

ohne Sendung sind Seitens der kirchlichen

Autorität und ohne kanonische Ermächti-

gung, sondern anderswie hergekommen,

dennoch rechtmäßige Verkünder des gött-
lichen Wortes und Spender der Sakra-
mente. (Oonoil. Pi'icl. Loss. XXIII. On-

noir Vil.)
Dieß, hochgeehrteste Herren, ist in Sa-

chen die Lehre der katholischen Kirche, im

Dargelegten ist enthalten, was unsere

Voreltern stets geglaubt und befolgt haben.

Aus diesen Grundsätzen leiten sich nun
die Regeln ab, welche für die Verhaltungs-
weise der Gläubigen unter den betrübenden

Zuständen, die gegenwärtig auf dem kath.

Jura lasten, maßgebend sind.

1. Für jedeö Biöthnm, darum auch

für daö BiSthum Basel, kann es nur
Einen rechtmäßigen Bischof geben und gibt
es nur Einen! es ist derjenige, den der

apostolische Stuhl anerkannt und geneh-

migt. Nun ist es aber offenkundige That-
sache, daß die katholische Kirche in unserm

BiSthum den gegenwärtig bestehenden Bi-
schof anstecht hält, daß der heilig- Stuhl
nur ihm die oberhirtliche Jurisdiktion ein-

räumt und daß die Geistlichkeit wie auch

mit kaum nennenSwerther Ausnahme die

Gesammtheit der katholischen Diözesanen

fortfährt, ihn »klein als ihren Bischof zn

erachten.

2. Nur jene Priester, welche von diesem

ihrem rechtmäßigen Bischof die Sendung

und die geistliche» Machtbefugnisse empfan-

gen haben, sind wahre Seelsorger der ka-

tholischen Kirche, die einzig rechtmäßigen

Pfarrer in der Diözese überhaupt und

namentlich im Jnra; nur sie sind im
Besitze der geistlichen Gewalt, die erforder-

lich ist, um die Seelsorge auszuüben.

3. Alle andern Priester, welches immer
ihre Titel oder ihre Eigenschaften seien,
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haben zur Ausübung seelsorglicher Ver-
Achtungen weder Sendung noch Vollmacht.
Wenn aber Priester dieser ganzlich man-
gelnoen Pastoralbefngniß ungeachtet die

Frechheit haben, heilige Funktionen zu
verrichten, so ist ein solches Fnnklioniren
nichts als eine lauge Kette von Profana-
tionen, Entweihungen und Akten ohne

alle Gültigkeit, welch' letzteres namentlich

von den Absolutionen gilt. Als Ein-
dringlinge und mit kirchlichen Censuren

Behaftete, von denen der Papst allein sie

lossprechen kann, unterliegen sie als Schis-
matiker und Apostaten noch der großen
Exkommunikation, Dieß wissen sie übri-
gens selbst, und ebenso, daß dieser Ans-
schlnß anö der Kirchengemeinschaft so lange
ihr Loos bleibt, bis sie, durch die Gnade

von Oben angeregt, umkehren in den

Schooß ihrer Mutter, den sie jetzt zer-
fleischen und zerwühlen zum großen Leid-
Wesen der ganzen Christenheit, indem sie

den Greuel der Gottlosigkeit und Ver-
Wüstung bis inS Heiligthnm der Kirche

hineintragen und die Ursache des Verder-
benS einer großen Zahl von Seelen sind.

ü. Anderseits ist den Katholiken unter
schwerer Sünde jede Betheiligung an den

durch Eindringlinge oder Schismatiker ver-
richteten gottesdienstlichen Handlungen ver-
boten, wozu auch daS Anhören ihrer
Predigtvorträge wie auch der Empfang
der hl. Sakramente gehört, die sie mit
gottesräuberischen Händen spenden. Ueber-

Haupt darf Niemand eine Handlung thun,
welche solch' sakrilegischen Anmaßungen
irgendwie Vorschub leisten könnte. Ja,
ferne sei eö von allen Katholiken, unter
welchem Vorwande immer in einer Be-
zichung religiösen Charakters mit den ent-
arteten Priestern zu stehen, welche den

Eid der Treue gegenüber ihrer Kirche ge-

brechen, Verrath an ihren Oberhirten
ausgeübt und gleichzeitig auch am katho-
lischen Volke, und die nun sich als Werk-

zeuge hingeben, um in unserm BiSthnm
daS SchiSma zu bewerkstelligen und um
vornehmlich die wackere jurassische Bevöl-
kernng zum Abfall von der heiligen Mutter-
kirche zu bringen.

Diese gewissenhaft zu beobachtenden Ver-
haltnngSrrgeln stammen weder von der

Willkür, noch sind sie nur etwa ans dem

Bedürfniß der jetzige» Lage geschöpft. Sie
galten zu allen Zeiten und gehören allen
Orten an. Indem ich sie Ihnen, »reine

Herren, dargelegt, habe ich im Namen
der katholischen Glaubenswissenschaft ge-

sprachen und in Stellvertretung deö autori-
sirten kirchlichen Lehramtes, in Ueberein-

stimmung mit allen Anösprüchen desselben,

mit der Ueberlieferung der heiligen Kirchen-

Väter, mit den Gesetzen der Kirche und

selbst mit der Vernunft. Oder ist es auch

nur vernünftig, einem ganzen katholischen
Volke geistliche Hirten anfznzwängcn, aus
der Fremde zusammengelesen, gekaufte
Miethlinge, die eö verabscheut? Keine Be-
hörde hat das Recht, ein katholisches Volk
Von seiner Kirche schiSmatisch loszureißen;
und wenn eö eben römisch-kathollsch blei-
bcn will, wer dürfte ihm dieß zum Ber-
brechen stempeln? Gibt es Solche unter
den Jnrassiern, die den Abfall wollen,
die den Glauben ihrer Väter abzuschwören
bereit sind: wohlan, sie mögen frei thun,
wornach sie gelüstet! Allein ist es billig,
ist eö gerecht, daß um einiger rändiger
Schafe willen die ganze Heerde soll ge-
schlachtet, daß die treuen Hirten sollen
vertrieben und reißende Wölfe in den

Schafstall eingelassen werden?

Aehnlicheö waö jetzt geschieht, ward vor
achtzig Jahren mit aller Anstrengung
versucht ; auch dazumal wollte man, wenn
auch ans weniger perfide Weise, unsern
theuren Jura zum SchiSma drängen.
Unsere Väter aber vereitelten siegreich diese

frevelhaften Versuche; zur Vertheidigung
ihres Glaubens war ihnen kein Opfer zu
groß, in hingebungsvollen! Muthe, der

auch daS Schwerste leistete, — ich darf
es mit Recht bezeugen — standen sie fest.

Sie blieben ihren rechtmäßigen Seelsorgern
treu, die hinwieder sich berauben, ver-
bannen, einkerkern, zum Schaffet selber
sich führen ließenum in unsern hart
heimgesuchten Gegenden den christlichen
Glauben zu erhalten.

Die katholischen Jnrassier von heute

unterliegen zweifelsohne nicht dem Vorwarf
von Entartung. Sie werden ebenfalls
das Erbe ihrer Vorväter zu erhalten
nassen; sie werden es nicht am Geldes-
summen verkaufen; sie werden den gött-
lichen Glauben nicht an eine intellectuelle

Verlotterung, an eine mehr oder minder
offene Gottlosigkeit der Gesinnnng hin-
werfen, noch ihre Kirche zertreten lassen

von den Feinden der Religion. Nein,
unbeirrt durch das von allen Seiten sich

gegen sie erhebende Geheul, werden sie

daö heilige Vermächtnis;, wie sie es ein-
pfangen, wieder treu und vollständig ihren
Kindern und spätern Nachkommen über-
liefern. Der Herr wird ihren Muth seg-

neu, sie trösten in ihren Mühen und Lei-
den und ihre Standhaftigkeit lohnen.

Als freie Bürger eines freien Landes

dürfen die Katholiken deS Jura die Frei-
heit, die volle Freiheit ihres Gottesdienstes,
ihrer Geistlichkeit und ihrer Religion be-

anspruchen. Sie dürfen daher alle in der

Verfassung, in den Verträgen und in den

Landesinstitntioncn zu Gunsten ihrer
Kirche, ihrer katholischen Schulen und

ihrer Glaubens- und Lehrfreihet lautenden
Garantien und Rechte anrufen. Ist eö

ja doch die Pflicht kathoNscher

religiöse Unterweisung ihrer K" ^
solchen Lehrern anzuvertrauen,

we c

^
Wahrheiten des heiligen Glaubens'" "

Reinheit und Vollständigkeit aufsall ^so mitzutheilen im Stande st"/
Gesetz selbst hält daS Recht HM - ^
rcchtigkeit zu verlangen Man " ^
muß diese Befugnisse gebrauche"

>

sein Recht mit Anwendung aller g l b

und erlaubten Mittel suchen, ^
^

^ e,

tonen es aber, n u r auf gesetzlichem

nur innert gesetzlichen Schranken. ^
Die katholischen Kirchen, wie "U

^
Pfarrhäuser im ganzen Jura geh" ^
Katholiken. Sie haben sie erbaue ^
sen. In den protestantischen MK'e>

eö die katholischen Pfarrer we

Gotteshäuser aufgerichtet, mit dein

das ihnen die katholischen Gläubige"^
spendet. Alle religiösen ^sttnngen
seres Landes gehören gleichfalls den

liken an, denn nur wir oder u" ^Bor fa h reu haben sie gemacht. ^
an, ist's sohin nicht eine F"'deru"g ^
Gerechtigkeit, daß den Römisch-Kath"

das EigenthnmSrecht und die ^
befngniß dieser Kirchen, dieser Pfan d

dieser Stiftungen verbleibe? Sie a
^

sen berauben, wäre dieß nicht

Unrecht? Und wie soll es genau» ^
den, wenn schließlich ganze '
nach bürgerlichem und kirchlicher" ^

gültig konstitnirt da stehen, Z"w b.
Schaden der religiösen und N .j"

I

Interessen der Pfarrgenossen ausgeh

worden?
^

Es kann der Fall eintreffen, daß

Katholiken, .auch ohne sie gerades"

ihren Kirchen zu verjagen, dcr K -

derselben doch unmöglich gemacht ^
wie solches im Fall der Feier ^
opferö durch einen schiömatifche"

ling eintreten müßte. Alsdann l

würden die Katholiken, die Schwe ^
entweihten Tempel mit ihren Thra"

netzend, sich darein ergeben

Privathänser oder verborgene ^ 's„lt
einst die Katakomben, sich mit ihrem

zurückzuziehen, unter Verstumm""g

lichen Kirchcngesanges und dck

ähnlich wie eS unsere Väter wahre
^

französischen Schreckensherrschaft g

Und sollte auch dann noch, ws"

Aenßerste eingetreten, für die 3^.

Sicherheit eines solch' reinen M st

dienstes gegründete Besorgmß w^
ist es an Ihnen, bei Rechts-""d ^ath

kundige im katholischen Jarasftes^ O hje-

und Hülfe zu suchen, um wswist zisäst

sen letzten Nothanker wider eine f- ^
Vergewaltigung zu retten. ^de"l
eher Alles zu verlieren, als den

und die Ehre.
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Die Katholiken des Jura mögen
nicht vergessen, daß ihre Seelsorger seit

namhaften Zahl von Jahren die
Icheibe der Verleumdung und aller Art

n lldeir waren und daß über sie nner-
vorte Gewalt erging, vielfältige Biißnng

^ nnd sogar Gefängnißstrafe. Heute
erden sie schließlich aus ihren Pfarr-

Unsern verstoßen, uuttelloö lind ohne Zu-
"lchtSstatte, Leicht dürfte selbst die Ver-
Nillinng auf fremde Erde noch ihr LooS

neiden. Man hat die Anklage gegen sie

^schleudert, sich aufgelehnt zu haben; all-
die Wahrheit ist, daß man sie zum

^errath an der Kirche und am katholi-
Ichen Volke nöthigen wollte; denn man
^ß ihnen nur die Alternative, entweder

Eidschwur der Treue zu brechen, den
I'e dem Bischof und der Kirche geleistet,

gleichbedeutend mit dem Schisma
und der Apostasie wäre, oder dann ebenî das zu erdulden, was sie jetzt zu er-
'eigen haben. Unsere Priester jedoch in

>hrer Gesammtheit haben frei und auS
eigener Entschließung das Wort nachge-
sprechen: „Man muß Gott mehr
behorche», als den Menschen."
Sie durften auch weder schweigen,
noch anders handeln. Ihre Protestation,
bie ihr ganzes Verbrechen ausmacht, war
der einfache Ausdruck ihrer Gewissenha'-
tlgkeit und ihres Ehrgefühls. Man gab
«us, sie einzig hätten diesen Weg des
Vorgehens eingeschlagen. Es ist aber That-
l"che. daß der Klerus im Allgemeinen,

recht unbedeutender Ausnahme, in
«"> den verschiedenen Kantonen der Diö
Zese die Stimme der Verwahrung erhob.
.1'. jurassische Kleruö hat somit nicht

^n anderes Verhalten beobachtet, als
ue Priester der andern Kantone. Uebri-

benö, meine Herren, frage ich, wo ist ein
0etz, das der Geistlichkeit verbietet, Be-

Ichwerde oder Verwahrung bis vor die

^"ste KantonSbehörde gelangen zu lasse»?
us wäre denn doch wahrlich eine in

ledem Freistaat unerhörte Despotie, um
Iv schmählicher, je mehr man unsere frei-
seitlichen Institutionen preist. Wohlan
'"ehr als dieß hat der jurassische Klerus
">cht verübt. Er ist bereit, dem Kaiser
^Staate) im ganzen Umfange seiner Rechte

gehorchen, aber will diesen Gehorsam
^'chGolt und der Kirche leisten auf dem

ebnete der Religion und des Gewissens,
»"'wahr darum, unsere katholischen Mit-

A""" hàn nicht Ursache,

leinen Geistlichen sich zu

'vern!^ ^eser würdigen und ehren-

Vreia a
P'iester sind der Beweis und der

Hin Treue an der Kirche und ihrer
gebnng für die Schäflei». Freilich
"wn sie in den Auge» der Bevölke-

rung gehässig machen und die öffentliche

Stimmung auf die Dinge hin, wie sie

sich jetzt gestaltet haben, vorbereite» wol-
len, indem man sie beschuldigte, ihre Trieb-
feder sei die Habsucht. Wie unwahr!
Seht, jetzt ziehen sie ja die Armuth vor,
opfern ihrer Pflicht Alleö; ein Wort
würde genügen, um Gold und Ehren im
Uebersluß ihnen zuströmen zu lassen, —
sie verschmähen es hochherzig. Euer Herz,
meine Herren, wie das eines jeden Juras-
sierö, wird Euch sagen, waS Ihr für solch'
edlen Opferst»» und Pflichtmuth ihnen
schuldet. Die katholische Welt blickt mit
Bewunderung auf sie, ist voll des LobeS
unserer Geistlichkeit und legt ihr in groß-
müthiger Weise die wärmste Sympathie
an den Tag. Allein ich darf sagen, Nie-
mand bewundert Eure Geistlichen mehr,
als Euer und ihr Bischof und Vater.
Daß ich sie solchen LobeS würdig weiß,
wie es jedes edle Herz kund thut, voran
Pius IX. selbst, das ist eben in meiner
tiefen Betrübniß für mich ein mächtiger
Trost.

Ich bin in meiner Antwort, hochgc-
ehrte Herren schon allzu weitläufig ge-
worden. Nichtsdestoweniger wage ich es
mrt Ihrer» Verlaub, »och einige Worte
beizufügen. Ich mochte Sie nämlich auf-
merksam machen, wie niemals in dem
Maße als in unsern Tagen der Geist des

Irrthums und der Lüge sich anstrengte
und zugleich mehr Tücke entfaltete, um
den schlichter» Verstand zu fangen und
daö Volk zu verführen. Unsern im Glare-
ben abgetrennten Mitbrüdern und den Ein-
fältigern unter den Katholiken tischt man
in «Lachen der Religion eine Menge ab-
surdester Ungeheuerlichkeiten auf als eben
so viel bewiesene Dinge; vornehmlich ge-
schieht dieß durch Entstellung der Glan-
bensdogmen und der religiösen Uebungen.
Kein Wunder daher, daß ein wahres De-
lirium die Botksmasse ergriffen. Leider
ehe» wir Katholiken selbst, solche näm-

lich, die zumeist schon vorlängst vom Glau-
bcn abgefallen, sich mit ihrem katholischen
Namen spreizen, um die Menge leichter
verführen zu können, und leider gibt eS

elbst entartete Priester, die ihre heilige
Weihe und ihren geistlichen Stand zur
Mitwirkung z» diesen: Werke der Finster-
»iß und der Fäulniß prvstitniren. An
Geschicklichkeit die alten Ketzerhänpter weit
überragend, stellen sie es in Abrede, die
katholische Kirche zu bekämpfen, ja sie

rühmen sich, eben die einzig wahren Katho-
liken, die Katholiken von ehedem oder
A l t k a t h o l i k e n zu sein, nur um so

besser gegen die katholische Kirche anzu-
stürme». Und wahrlich, in deiitz Sinne
nennen sie sich mit Recht „alt", 'als sie,
um einen neuen Ir r t h u m besser zu

verbreiten, das Gebühren nachahmen, wel-
cheS ein Kirchenschriftsteller „den alten
Ehebruch" uennt, — jenes Gleißen,
welches die Offenheit scheut, und unter
Versteckung des Kopfes nur den Schweif
sichtbar läßt, jenes Schlangengeringel, das

sich unter die Blätter schlüpfend versteckt,

um sicherer das Gift verspritzen zu können.

Wir aber, seien wir Kinder des Lich-
tes! Halten wir unser Auge offen gegen
die einfallenden Lichtstrahlen des Glan-
bens; hören wir auf die Lehre der Kirche
oder was auf Eines hinauskömmt, des

Apostolischen Stuhles. Achten wir ans
die unterweisende und warnende Stimme
Pins des Nennten, unseres obersten Glau-
benSlehrerS, halten wir unS stets inniger
an das Schifflein Petri, daS der Stell-
Vertreter Christi lenkt und worin der ganze

Episkopat der katholischen Welt sich be-

findet, sie, die Bischöfe alle, die unsere

Väter und rechtmäßigen Führer sind und
die nie einiger waren, um die katholische

Wahrheit zu verkünden. Bewahren wir
unsere Herzen vor dem Gifthauch des

Lasters; die Sünde macht die Völker un-
glücklich. Hätten wir weniger gesündigt

und besser unsern Pflichten als Christen
nnd Bürger genügt, vielleicht wären auch

die auf uns lastenden Uebel minder groß.

Indessen, vertrauen wir auf Gott und

beten wir. Möge eine jede christliche

Familie mit inbrünstigem und beharr-

lichem Gebete zum Vater im Himmel
sich wenden, zu dem auch ich von Grund
meines Herzens flehe für Sie und für
alle meine jurassischen Mitbürger.

Empfangen Sie anbei, hochgeehrte Her-

reu, die Zusicberung meiner vorzüglichen

Hochachtung, wie auch meiner steten und

aufrichtigen Ergebenheit.

Von meinem Asyl in Luzern, den 20.

Oktober 1873.

5 Eugenws,
Bischof von Basel.

?rotv8tldt!on à àrx6 à'àk-

kairvs à ssàt
Puosrns, Is 24. ootodro 1873.

A ânoàr ko Bro-
oàek ck k« kà/Âkàkà ek à-
sàrs ko« membres à àuk kÂnàk
/o'àak, 0 àno.
To sAissiZms, ài-As -l'alkniros clu

snint-siösss près In UonlsrltzrntinnauisLg,

n^ant appris qus l'o^Iiss R; Lnint-Eor-
muni, à Esnovs n M onlsvso par I»
polios Asirovoiss nu oults et au oler^Z
ontlrolicius, so cpui ost? uns violation
clirsoto àss étroits stnblis st snnotion-
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là M luvorw às KItlKliso st. clss llcìè-
lss outkoliquvs à Esirèvs par 1s von-
g'i'ès clv Vivnns clu 29 mars 1815,
Iv traits civ Inrin clu 1« mars 1816,
st 1s brot' xoulillvul cln 29 ssptvmbrs
1819, avovpts librsmknt st avvo ro-
vonnaissanvv par le A'onvornvmvnt äs

Ksnèvs, protösts au nom cln saint-
sisAv auprès clos autorités Kclèraios
vontrs ovt aotv ctv vloisnos, vt sn
mêmv tsmps ii ctvmanàs au kaut 1!on-

soit Kctài czus, par son intvrvontion
ot autorité, los cìits clroits clos oatkoii-

(juos soiont ploinomont ràtáA'rss st
maintsnus clans ì'sgliss clo Laint-ttsr-
main, äans la tonsur clos traitas ot
clu brsl susmontionnos.

Ko soussiAno saisit ootto ovvasion

pour ronouvslor aux autorités töclsra-
lss l'assuranoo cls sa kauto oonsictè-

ration.

/,e càrc/F ck» ^«àZ-seec/s.

^.-L. H-AnciLüsi.

Rundschau.

Die gegenwärtigen Verhältnisse bringen
es mit sich, bisweilen seinen Blick ein

wenig durch die Welt hinschweifen zu las-
sen und eine kurze Rundschau zu hatten.
Ohne genaue und unausgesetzte Beobach-

tung der Lage der einzelnen Länder so-

wohl, als der ganzen Welt, konnte man
leicht in Verwirrung gerathen, und so

unser Blick getrübt werden. Auch darf
man den Rückblick auf die verflossenen

Jahrhunderte niemals außer Acht lassen,

da die Vergangenheit uns den Schlüssel

zur Gegenwart bietet.

Die Weltlage entrollt vor unserm Auge
im ersten Moment ein unendlich düsteres

Bild. Unser heilige Vater ist seit drei

Jahren ein Gefangener, eingeschlossen im
Vatikan. Unter seinem Gefangenwärter

ist das Brigantenthum in vollster Blüthe,
und zwar unter gesetzlichem Aushängeschild.

Kirchliche Institute, Klöster w. werden

gewaltthätig aufgehoben, ihre Güter ein>

gesackt und auf elende Weise verpraßt,

ihre Jnsaßen werden der Verfolgung des

Pöbels und dem Hunger preisgegeben, die

Priester dürfen sich fast nicht mehr ans

offener Straße sehen lassen; der Gottes-

dienst wird in den Kirchen nicht selten

auf so brutale Weise gestört, wie die

Geschichte wenig Beispiele aufzuwNsen hat.
Das Volk wird durch eine ungeheure

Steuerlast nach und nach zur vollständig-
sten Gleichheit, d. h. zur Verlumpung ge-

bracht und von dem Drucke der irdischen

Güter „befreit..Dieses bringt die spar-

same Lebensweise des Königs „Ehren-

mann" mit seinem Hofstaat, seine Heere
und seinen Finanzkünstlern zu Stande.
Gewiß eine furchtbar trostlose Aussicht
für die Zukunft.

Spanien, das katholische Land, zerfleischt
sich in furchtbarem Bürgerkrieg. Dema-
gogen haben die alte Herrscherfamilie ver-
trieben und die Staatsgewalt an sich ge
rissen Ein Despot verdrängt den an-
dern, in kurz auf einander folgender Herr-
schaft, und während sich die Ehrgeizigen
um den Präsidenteustuhl bekämpfen, und
der rechtmäßige Fürst sein Land langsam
zwar, aber doch Schritt für Schritt zurück-
erobert, erhebt stellenweise die Commune
ihr blutdürstiges Haupt, wo die schänd-

lichsten Gräuelfzenen zu Tage gefördert
werden, an ihrer Spitze die DeeamisadoS
(Heindelosen). Welche Freiheit in politi-
tischer und religiöser Beziehung das Volk
bei einer solchen Wirthschaft genießen

muß, kaun sich jeder leicht vorstellen.
Ebenfalls ein trauriges Bild!

Frankreich, das von den Deutschen

niedergeworfen und auf unerhörte Weise

ausgcsogen wurde, ringt mit Entwicklung
aller gute» Kräfte nach einer legitimen
Negierung. Ob nnd wie weit ihm das

gelingen wirr, kaun die nächste Zukunft
lehren. Indessen raucht der Petroleums-
dampf noch immer unter seinen Trümmern.
Die furchtbare Commune mit ihren Un
geHeuern in Menschengestalt ist wohl nie-

dergeworfen, allein vernichtet ist sie noch

nicht; sie arbeitet im Geheimen fort, um
bei erster Gelegenheit wieder ihr blutdür-
stiges Haupt zu erheben. Wohl ein trau-
riger Zustand für eine Nation, die im
furchtbaren Kriege die schrecklichsten Nie-
derlage erlitten hat.

Wenden wir unsern Blick nach Deutsch-

land, dem Besieger Frankreichs, wo der

Mann von „Blnt und Eisen" regiert.
ES steht äußerlich mächtig und großartig
da wie seit Jahrhunderten nicht mehr,

während in seinen Eingeweiden vier Wür-
mer unaufhaltsam sortnageu, die es zum
Falle bringen werden. Fürs Erste herrscht

in seiner Hauptstadt die gräßlichste Ent-
sittlichung. Wird diese aber auf die Haupt-
stadt beschränkt bleiben? Nein, sie wird
von derselben als ihrem Herde hinaus-
dringen in alle Ecken und Ende» deS

Reiches und dasselbe der Corruption und

damit der Auflösung entgegenführen.

Zweitens wußte der große h?) Bismark
nach erlangtem Sieg über Frankreich nichts

Eiligeres zu thu», als die Katholiken zum
Danke für die geleisteten Dienste zu ver-

folgen. Die Kirchenverfolgungen haben

aber noch zn allen Zeiten entweder den

Sturz der Regierung oder die Auflösung
des Reiches herbeigeführt. Drittens ist im

glänzenden deutschen Reiche „
eine furchtbare Armuth, ohne dalt

StaatSwegen etwas für sie getha» ^
trotz der fünf Milliarden, die

Frankreich geholt hat; ja mast ^die zn Krüppeln geschossenen ar»u>^^
daten werden nothdürstig >,

während die Generale Verschwenderin

lohnt werden. — Man könnte »ocy

unterhalte"'

vierten Fäuluißpunkt hinzufüge» me fl

bare Armee mit der unerträglichen

täuschen Arroganz, mit der cgid

Offizierskorps hehastet ist. ^t
Punkte, die dem Reich „oer Gdtte s

und guten Sitte" über kurz oder

den Todesstoß geben werden.

Gehen wir zrr Oestreich über, d

„allerchristlichsten Kaiser" besitzt. ^

doch der willensschwache Franz ^
irgend wo und irgendwie in M ^
cher Zurückgezogenheit leben!

Thron ist er eine Null, und >

^
taugt er in unserem Zeitalter ich" '

Aus diesem Grund hat er nicht M-
Ministerium, daS man fast »da

îsl

unchristlichste" nennen könnte. 7^ ^
zur Judenhauptstadt geworden; de»

^
Juden lenken den Staat, die Jude> ^
herrschen den Geldmarkt, die Jude> ^
sitzen die Presse, die Juden ^ ".»»st

Prostitution und machen die H"""
zur Kloake aller Unsittlichkcit.
schade ist eS, daß das gut religiösgu

österreichische Volk nicht einen ^
guten Kaiser besitzt, der der ^st'de" ^i-

schaft und dem Radikalismus des

stcriums und der Beamten »ut

Schlage ein Ende macht. Das g» ^
muß so nach und nach korrumpist ^ »

namentlich wenn die Hirten »u

fetten Pfründen nicht wachsam

den Wolf ungehindert eindringen ^
wie cS an einigen Orten der cw

Kil^
Rußland knutet die katholuch, ^stt

M seinem Reiche auf die herabwiir ch

Weise und schickt die treuen

Priester nach Sibirien. Wer sich ech

Bild der dortigen Misère
lese Conrads von Bolanden

erika "st

«M"Einzig England und à'^.ìmnck"'
für dieses Gemälde einige 1» /
Die angelsächsische Nation hat »

^
Hunderte langem Kampfe gelee"' „kca^

tholische Religion und ihre ^ Ata»^
erkennen. Darum wollen
männer, deren Weisheit in gege» ^a»^
Moment die aller europäisch^
lenker weit übertrifft, nicht i»

meine Schlachthorn gegen
die Mut»^

blasen, sondern lassen ihnen ^ sj.;s»>"

Freiheit, wobei sich der Ka? ^
auch auf die schönste Weise e»
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Doch kehren wir an den heiinallichen
Rrd in's Schweizerland, iu's Land der

zurück und sehen wir uns
,'stlbst ein Wenig um, Genfs Bischof

in die Verbannung gestoßen, die Katho-
ihrer Geistlichkeit sind durch ein

stannisches Kirchengesetz in ihren heilig-
M» ächten verletzt und durch die rohe

ewalt der Mehrheit in himmelschreiender
^«se unterdrückt, — Die jurassische Geist-
schreit ist wegen ihrer Treue gegen den
lichtmäßige» Bischof abgesetzt. 60,000
Katholiken sind auf die brutalste Art deö
Wortes Gottes, der heilige» Sakramente,
°ir Spenduug der kirchlichen Gnadeumittel
beraubt, und der protestantische Mutz hat
seine Tatze schwer auf dieselben gelegt, —
Der Bischof von Basel ist aus seinem
rechtmäßigen Sitz mit polizeilicher Gewalt
»als abgesetzt" vertrieben, »achvem er zu-
bor auf die unerhörteste Weise Verleumdet
und beschimpft worden war. Die Geist-
iichkeit des Kantons Solothurn ist durch
das Wiederwahlgesetz ihrer wohlerworbenen
Rechte beraubt, und um Geld bestrast
worden, weil sie sreimüihig erklärt: Sie
werde in weltlichen Auge-
lege nhei ten der Regierung,in geistlichen aber ihrem recht-
mäßi g e n B i scho f (E n g e n i u S)
Gehorsam leisten, wie Eid
und Gewissen von ihr fordern.
Nicht genug damit > Die Hochw. Pfarrer
Blast in Ölten, Hanöheer in Trimbach
!^ud Blaser in Kleinlützel wurden von
ihren Stellen verdrängt, erstere zwei durch
uhgefallene Eindringlinge ersetzt,
und Herr Hanöheer sogar zu zehn Tagen
Gefängniß und zwei Jahren Kantonsver-
Weisung vernrtheilt, weil er Kindern den
Katechismus erklärte, während doch jedes
hergelaufene Subjekt Privatunterricht er-
^hsilen darf, sofern ihm die Eltern ihre
Kinder anvertrauen. So blüht die So-
lothurner Freiheit — Im Kanton St.
Gallen wird von hoher Seite wacker ge-
arbeitet, um pflichtgetreue Seelsorger zu
verfolgen und zu bestrafen, und nach Zei-
tungsberichten zu schließen, wird ein Vom
Zaune gerissener Zweig den Anlaß bieten
müsse», nur auch dieses BiSthum zu zer-
lrümmern. — Unterdessen werden von
amtlicher Seite und in amtlichen Akten die
Protestanten gegen die Katholiken gehetzt und
auf die unverantwortlichste Weise fanatisirt,
Man sieht jedenfalls ein, daß man den Ka-
Wlizismus nicht unterdrücken und gewisse

polltische Zwecke erreichen kann ohne Fana-
istrung des größern Theils der Bewobner

»freien" Schweiz, - In Zürich sind
ie Katholiken aus ihrem Eigenthum?, der
utholischen Kirche, Vertrieben, die treuen

relsorger von StaatSwegeu abgesetzt und
aus dem Pfarrhause hinausgestoßen, wäh-

rend daselbst der Allerweltöhändelstifter
Michelis staatlichen Schutz genießt. Die
Katholiken sind genöthigt, eine neue Kirche

zu bauen, um sie vielleicht sich dann

wieder unter obrigkeitlichem Schutz stehlen

zu lassen.

Was der Radikalismus in den einzelnen
Kantonen noch nicht durchzuzwängen ge-

wagt hat, oder die Kraft nicht dazu besaß,

soll jetzt durch die Bundesverfassung er-
reicht werden, welche das reformirtc Volk
annehmen und somit dem katholischen auf-
vktroiren soll.

Während das Gesagte überall sich auf
staatlich religiösem Gebiete abspielt, ist die
Freimaurerei im Geheimen und Offenen
unablässig thätig, daö üvrusg/ fmt'âms
ihres Meisters durchzuführen. Gleich Maul-
würfen unterwühlen die Freimaurer den
Boden ^alles christlichen LebeuS, brechen
einen stein nach dem andern auö dem
Gebäude der Kirche heraus, um sobald
möglich ihr dann öffentlich den Todesstoß
versetzen zu können, woran ihre überall
am Staatsruder befindlichen Meister und
Gesellen mit unerhörter Frechheit arbeiten.

Anderseits nagt noch ei» böser Wunu
an dem kirchlichen Leben, wodurch so

mancher Zweig von dem lebengcbenden
Rebstock abdorrt; es ist der krasse Mate-
rialismus unserer Tage in Verbindung
mit der Alles verhöhnenden Genußsucht,
Die Freimaurer sorgen für Erschütterung
des christlichen Glaubens und llntergra-
bung der sittlichen Zucht; die Börsen-
männer aber sind unendlich rührig irr der
Vermehrung ihres Reiches. Sie saugen
den goldenen Mittelstand durch ihre Ban-
ken uud Spekulationen auö, führen dessen

Verarmung durch hohe Zinsen und
Provisionen herbei, während dem gut-
miithigen Volke durch allerlei Feste und
Schwindeleien der Blick getrübt wird.
Gerade solche Feste werden vom Frei-
maurerorden benutzt, um dem guten gläu-
bigen Volke den von seinen Vätern ge-
erbten Glauben und seine christlichen Sit-
ten wegzustehlen, wohlwisseud, daß sie mit
einem treuglärrbigen und sittlichen Volke
nie und nimmer ihre gottlosen Pläne zur
Ausführung bringen können,

Gewiß ist diese Aussicht auf den ersten
Blick, der nicht weiter eindringt, ein außer-
ordentlich trüber. Ueberall mit Ausnahme
Englands uud Amerikas die gleiche kirchen-
feindliche Strömung, größtentheilö unter-
stützt von brutaler Staatsgewalt Ueberall
absichtliche Untergrabung des religiösen
nnd sittlichen Lebenö! Ueberall Bestreben

zur Vernichtung von Recht und Gcrechtig-
keit! Wem sollte 6ri solcher Aussicht, bei

solchen Thatsachen nicht grauen vor der

Zukunft? Müssen diese unheilbringenden
Bestrebungen nicht die furchtbarsten Kata-

strophe» auf religiösem Gebiet herbei-

führen? Muß sich nicht jeder denkende

Mensch sagen, daß auf diese Weise die

schrecklichsten Scene» herbeigeführt werden,
die je in der Weltgeschichte verzeichnet

worden sind? Und sollte man nicht bald

glauben, der Kirche, der von Christus für
alle Zeiten gestifteten HeilSaustalt, letztes

Stündchen werde bald geschlagen haben?
(Fortsetzung folgt.)

Wochenbericht.

Schweiz. Der hohen schwcizeri-
s ch e n B u n d e S v e r s a m m l u n g b e i

i h r e m Z u s a ni m e ntr itt z u rB e-

r ath n n g der B u n d e s r e v i s i o n,

Tu tira «t'tmium....
Diese Woche ist die schweiz. Bundesver-

sammlung zur Berathung der Bundesre-

Vision in außerordentlicher Sitzung zu-

sammcngctreteu, Das ganze Schweizer-

Volk sieht mit großer Spannung, ein be-

deutender Theil mit Besorgnis; auf diese

Berathung hin. Vor anderthalb Jahren

wurde ein Revisions«,twurf mit Mehrheit

des Volkes und der Kautone verworfen,

Anstalt denselben für einstweilen fallen

zu lasse», wird er bald darauf srisch auf-

gegriffen; anstatt daß die Räthe, deren

Werk von der Mehrheit zurückgewiesen

ward, die neue Schöpfung in die Hände

des Volkes durch Wahl eines Verfassuugs-

rathes niederlegte», nahmen sie die Arbeit

selbst wieder auf. Im Juni d, I. prä-

sentirtc der Bundesrath daö gleiche Ge-

mächt, nur in einigem Mbenwerk veräw

dert, durchweg aber mit Zugängen ver-

sehen zur Einmischung der Centralgcwalt

in die Hauptfragen des staatlichen und

kirchlichen Lebens, namentlich in letz-

term einseitig zu Gunsten des In-
dividuuinö, zu Ungunsten der nicht mehr

anerkannten Confessionen und kirchlichen

Institute, (Siehe „K,-Ztg." Nr.26—31)

Eine grundsätzliche Ausscheidung der kirch-

lichen und staatliche» Befugnisse war da

nickt zu sinde» ; eben so wenig war jener

nothwendige Grundsatz festgehalten, die

Centralgewalt nicht auf Kosten der Karr-

tone zu verstärken, wo das nicht absolut

nothwendig ist.

Neben den Vorschlägen des Bundcöra-

theö ließen sich zu gleicher Zeit die „Re-



solutionen" deö sog. Solothurner Volksta-

geS hören, welche jene noch weit überbo-

ten, in einzelnen Punkten bis zn gemalt

thäligem Unistnvz des Bestehenden vorge-

hen wollten und in ihrer Ausführung nn-

ausweichlich zu schweren Zerwürfnissen,

endschaftlich zum Bürgerkrieg führen müß-

ten. —
Die regelmäßige Bundesversammlung

im Juli trat ans daS neu-alte Projekt

nicht ein, wählte aber eine nationalräth-

liche und ständeräthliche Revisionskommis-

sion, beide in einem entschiedenen Partei-
sinne, bis zur kränkenden Ausschließung

einzelner in den frühern Kommissionen

repräsentirten Kantone und einzelner aus-

gezeichneter konservativer Männer.

Im unfruchtbaren Herbstmonat d. I.
nahm die nationalräthliche Revisionökom-

misston das Revisionswerk vor. Sie ging

noch viel weiter als der Vnndesrath:
schloß die Ordenöangehörigen vom öffent-

lichen Unterricht in der Primärschule aus,
verbot den Zwang in religiösen Hand-

lungen, aber sicherte nicht das Recht
zur Ausübung derselben, nicht das jeder

Gesellschaft zustehende Recht, gegen Wider-

spenstige Strafbestimmungen aufzustellen

und anzuwenden. Sie entzog die Civil-
standsregister dem Cleruö und schaffte die

geistliche Gerichtsbarkeit auch für die ab,

welche sie freiwillig anerkennen; sie sicherte

zwar die freie Ausübung der gvtteödienst-

lichen Handlungen, aber nicht die
Konfessionen als solche und

kann darum die „Schranken der Sittlich-
keit und Ordnung" enger oder weiter ma-

chen, wie eS beliebt, so daß z. B. heute

als unsittlich und ordnungswidrig erklärt

werde» könnte, was der Katholik seit

Jahrhunderten geübt hat. Sie sichert den

Frieden unter den Confessioneu (die nicht

garantirt wurden), gibt aber den Kanto-

nen und dem Bund die Vollmacht, söge-

nannte Eingriffe kirchlicher Behörden in

die Rechte der Bürger und des Staates

zu maßregeln. Sie fordert zu Bekleidung

eines geistlichen Amtes einen Wissenschaft-

lichen Ausweis und will erforderlichen

Falles gesetzliche Bestimmungen darüber

treffen, gibt aber den Kirchen keine Ga-

rantie, daß wahrhaft wissenschaftliche Män-

ner, von gediegener allgemeiner und Fach-

bildung die Leistungen zu prüfen haben,
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so daß möglicher Weise Männer von der

Wissenschaftlichkeit und dem kirchlichen

Sinn gewisser bernerischeu Magistrate dar-

über zn entscheiden hätten. Nach ihrem

Vorschlag hat der Bund über die Errich

tung von BiSthümern einzutreten

und selbst die Anstände in den Gemeinden

des ganzen Landes über Bildung und

Trennung von NeligionSgenossenschaften

können nach Bern in die Bnndesversamm-

lung gezogen werden! Versteht sich, daß

auch der Bnnd den Kirchenkalen-
d e r macht und die Tage roth oder schwarz

drucken läßt.... Nur die Verbannung

von schweizerischen Bischöfen wider Recht

und Verfassung wird stillschweigend abge-

thau, hingegen die Möglichkeit eröffnet,

vom Bund aus die V. Kapuziner auSzn-

jagen und den bestehenden Klöstern, gegen

welche gewisse katholische Regierungen nicht

offen aufzutreten wagen, muß der Bund

den Strick um den Hals legen und ihn

durch das Novizenverbot sachte zuziehen.

Dieses Muster von staatsmännischer

Einsicht und Gerechtigkeitsliebe, welches

namentlich Jvlissaint, Carteret und Phi-

lippin zu Tage förderten, gegen welches

die gründliche Wissenschaft und die weit

gehende Friedensliebe eines Segesser und

anderer deutscher Mitglieder verstummen

mußten — alles zur größeren Ehre Berns

und der dort zu errichtenden Universal-

monarchie — fand großen Beifall bei den

Theilnehmern des großen Solothurner-
tages, wo ebenfalls Berner die erste Vio-

line und Solothurner und Aargauer den

Dreiangel und die Trommel spielten ; der

Volköverein, den die Herren und die Ge-

bietiger zusammentrieben und den die
Internationalen später zu
leiten hoffen, erklärte seine Zustim-

mung zu diesen Beschlüssen der national-

räthlichcn Kommission, als zu dem Mi-
nimum ihrer Forderungen betreff der kirch-

lichen Artikel. Vernünftige Männer schüt-

telten den Kopf über dieses Willkür-Mach-

werk, über diese heillose Vermengung

der staatlichen und kirchlichen Befugnisse

und schließlich über daö fein angelegte,

aber doch gar zu durchsichtige Spiel mit
den AbstimmungSgruppen.

Die ständeräthliche Revisionskommission

schien von diesen Extremen etwas zurück-

treten zu wollen. Sie strich die Vor-

schläge: geistliche Ordenspersonen von den

öffentlichen Schulen auszuschließen,

Bekleidung eines geistlichen Amtes vfN

einem wissenschaftlichen Ausweis abhà»

gig zu inachen, den bestehenden Klöst"""

die Aufnahme von Novizen zu
verbieten,

und ihre Häuser und Anstalten zu i^'
Zeit der Staatscontrole zu öffnen.

Daß

aber auch sie die Rechte der Confessing

und die freie Bewegung der religiösen^

nossenschaften, selbst inner den Selsi'n»^

der allgemeinen Staatsordnung »ichs

erkennen will, ergibt sich aus der Ve'

stimmung, welche die Primärschule ^
ausschließlichen Leitung des Sta»-

tos unterstellt, mithin das Recht der

tern, auch wo sie in der Minorität si"d'

und das Recht der Kirche, zum religiöse

Unterricht nnd zur sittlichen Erziehn"!!

mitzuwirken, nicht anerkennt; ferner da"'

auS, daß die freie Errich tu »S

von Prima r s chulen sofern ^
das Genügende leisten, nicht förmlich

erkannt wird; eben so auö der absolut-"

Aushebung der geistlichen Gerichtsba>ke>

und dein Verbot, neue Klöster und Or»""

zu gründen. Auch diese Kommission ko»»t"

sich nicht zu dem Prinzip der Gl«ch^'

rechtigung der Konfessionen und der A»'

erkennung ihrer Selbstständigkeit in ihre'"

eigenen Gebiete erheben. Sie bekennt si"h'

wenn auch mit mehr Mäßigung, z»
de"'

Grundsatz der Staatöherrschaft über
d>e

Kirche, der Vergewaltigung der religiöse"

Ueberzeugung durch die Mehrheiten. ^
k o m m en wir g e wiß n i ch t Z "

Frieden und zu einer w a h

haft gesetzlichen Ordnung.
Unterdessen erhoben sich andere Sti>"

men anö dein Volk und auS den wah''

haft gebildeten Klassen, auö den Kre'si"

der Neformirten wie der Katholiken, ^
Welschen wie der Deutschen. I»
würdiger Uebereinstimmung fordern

de"

Pius-Verein in seinen männlichruhig""

Resolutionen, die er im August zn

faßte, wie der Bericht an den waadtlä"'

dischen Patriotenverein, die beacht»»^'

werthe Stimme eines schweizerischen Staats'

manneS auö Graubünden, wie der a»s'

gezeichneten Männer, welche die „Eidgf'
nossenschaft" und die „allgemeine Schn-'^"-

zerzeitung" schreiben, einzelne angcseh"'^

reformirte Geistliche wie die schweiz^
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Ichen Bischöfe — Fe alle fordern, daß
Man daö unselige System der Veseiti-

der christlichen Konsessionen aus-
âtbe, daß man zurückkehre zu der christ-
lichen Staats und Lebenöordnung, daß

Staat wohl für die allgemeine Ord-
""ug und Gesetzlichkeit sorge und sie Hand-
habe gleich nnd unparteiisch gegen Alle,
bbtt sich „iä)t in das Religiöse einmische
»»d die Kirche in ihren innern Angele-
Anheilen meistern wolle; daß man die

Zechte der religiösen Genossenschaften achte
""d schütze, wie die Rechte des Jndi-
diduums.

Hinter diesen Männern steht eine große
Anzahl von Bürgern, nicht Treiber oder

betriebene, aber sestentschlossen, keine

Parteiherrschast, keine Gewissenötyrannei
auskommen zn lassen, die Rechte Anderer
ìu achten, aber sich nicht in der von den

Vätern ererbten religiösen Freiheit vogten
und von unwissenden Schreiern und Zwerg-
Despoten sich ihren Glauben und ihre kirch-

liche Ordnung diktiren zu lasse». Dabei
werden sie bleiben und sich erforderlichen
Falles dasür ernstlich wehren.

Wird die Bundesversammlung auf diese

Stimmen achten? Wir hoffen es, wir
erflehen eS in heißem Gebete von Gott,
und werden in Vereinigung mit allen
Gutgesinnten und wahren Baterlands
freunden dasür reden und arbeiten. Ei»
hutcs Wahrzeichen ist nnö die Eröffnung«-
wde des Ständerathspräsidenten. „Findet
wa» weiter »och, auch die Verhältnisse
Zwischen Staat und Kirche bedürfen einer

Regelung, so dürste dieö zum Wohle der

Vetheiligten und zur Beruhigung deö Lan-
beS wohl nur auf jenem Boden geschehen,
w>S welchem unser gesundes kräftige« Volks-
leben in seiner Schönheit und Manigfaltig-
keil herausgewachsen und ans welchem unser
StaatSwesen von jeher sicher geruht hat,
auf dem Boden der Freiheit, die aber

»ach beiden Seiten gleichmäßig vertheilt
^"r muß." Daö ist aus der Seele von
Pausenden gesprochen. Möge es allge-
weinen Anklang finden.

^ Wir bemerkten letzthin in Erwide-
'Wng auf mehrere Artikel deö „Bund" :

ìwsj wir Katholiken weder auf Chambord
'wch auf irgend einen andern Fürsten unsre
Hoffnung sehten. Unterdessen bringt er
selbst jì. 302) eine Korrespondenz der

Triester Zeitung, deö Inhalts : Man habe

im Vatikan trotz allen gegentheiligen An-

scheinS nicht viel auf „Heinrich V." ge-

rechnet und sührt die Aeußernng deö hl.
Vater« an: „Ich baue aus keine weltliche

Macht dieser Erde, nur aus Gott allein."

Daß er aber auch keine weltliche Macht

dieser Erde fürchtet, nnd weit entfernt ist,

adulatorisch vor dem „Kaiser" sich zu

beugen (wie cö gewisse Republikaner thun),
beweist seine Artwort auf den Kaiserbrief,

so viel man davon zu wissen bekam. Eö

ist, wie die Genser-Korresponoenz nach-

wies, Grundsatz im Vatikan: Privat-
schreiben nicht zu veröffentlichen. Ge-

schieht es anderöwoher, so wollen wir cö

in aller Ruhe erwarten.

I» Nr. 305 vom 5. November bringt
der „Bund" eine Erwiderung auf unsern

Artikel: „Der schweizer. Bundeörath und

der biöthum-basel'sche Kirchenkonflikt" -
in Nr. 13 vom 25. October abhin.

Mangel an Raum hindert uns, die

Replik tertuell hier wiederzugeben.
Form und Inhalt derselben sind derart, daß

wir einen offiziösen Charakter oer gebotenen

Abfertigung nicht verkennen können, —
aber auch wieder derart, daß wir bei allem

Reiz, das eine oder andere Aber den

gestellten Behauptungen entgegenzusetzen/)

doch lieber uns über etliche einzelne Punkte

hinwegsetzen, um ohne Nergelei zu kon-

statirc», daß wir auö der Replik wenig-

stenö jene Ruhe und objektive Auffassung
der Dinge herauslesen könne», welche ins-

gemein die Bürgschaft einer billigen Sach-

beurtheilnng sind. Dieß wollen wir vom

Bundeörath um so zuversichtlicher hoffen,

als die unterirdischen Ziele und Mo-
tive des Vorgehens der fünf Separat-
stände heute so zu sagen am Tageslicht

sich sonnen, waö die Rechtssprechung zu

Gunsten der angegriffenen Kirche sehr er-

leichtert. Wir sind sehr zufrieden, durch

unsern Artikel diese beruhigende
Replik veranlaßt zn haben.

Nur so viel: Die Kirchcnzeilung hat
nicht behauptet: der VundcSrath habe in
der Angelegenheit Lachat eine Beratbung ge-

pflogen; sondern den Bericht ai« ein glaub-

würdiges Gern eh t gegeben : Ferner lies, die

deutsch- lt e b e r s e tz u n g jenen Sinn zu,
den wir einem PassuS deö Hrn. Ceresolc bei-

legten.

Schweiz. Ein Beispiel der f r a n-

zösischen Republik! In Folge

des Auftrags der Nationalversammlung

hat die französische Regierung
die Hochwst. B i sch ö f c eingeladen, all-
g e m e i n e G e b e t e anzuordnen, damit

Gott die Abgeordneten Frankreich« in den

bevorstehenden wichtigen Berathungen über

die Geschicke des Landes erleuchte. Die

Gebete haben am Allerheiligen-Tage in

ganz Frankreich begonnen und werden

während neun Tagen fortgesetzt.

Wie wäre eö, wenn unsere BnudeSver-

sammlnng zu B e r n dieses Beispiel der

französischen Republik nachahmen und für

die B u n d e S r e v i s i o n auch den

Schutz Gotteö anflehen würde?

— Der päpstliche G e s ch ä s t S t r ä-

g e r M s g r. A g n o z zi hat in einer

Note beim Bnndesrath*) gegen die Anne-

rivn der Kirche von St. G rmain in

Gens proteftirt und die Rückgabe dersel-

ben für den römisch-katholischen KultuS

laut den Verträgen von 1815 nnd deS

päpstlichrn Breve's von 1819 verlangt.

— Herr A r m and de M e st r a l,

Pastor in Lausanne, ist am 31. Oktober

gestorben. Ehre dem Andenken dieses

Biedermannes!

Alisthum ZZasel.

Die am 28. Oktober in Zug voll-

zählig versammelte Pfarrkonferenz hat

mit Einmnth folgende Beschlüsse gefaßt:

1. Eö sei — nach eingeholter Geneh-

migung Sr. bischöfl. Gnaden — daö

Volk aufmerksam zu machen auf die be-

deutliche Lage, namentlich der katholischen

Schweiz und auf die Nothwendigkeit des

GebeteS;

2 dieses Gebet soll verrichtet werden

an Sonn- »"d Feiertagen, sowohl beim

vor- als nachmittägigen Pfarrgoltcödienst

und an zwei Werktagen der Woche vor

ausgesetztem Lunolissimum, an erster» Ta-

geà vLwiisoi'io; an letztern m (iilloim;
3. daö Pfarrvolk sei zn erinnern, daß

daö vom hl- Vater ausgckündete hl. In-
biläum immer noch fortdaure, und zu er-

mahnen, im Kreise der Familien den

Abendrosenkranz andächtig zu verrichten.

Die bischöfliche Approbation ward die-

sen vorstehenden zeitgemäßen Beschlüssen

») Siehe deren Text oben S. 607.
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auch sofort ertheilt und wir fügen nur
noch bei, daß diese oberhirtlichc Genehmi-

gnug allgemeine Geltung hat auch für
andere Kantone der Diözese Basel, wo-

fern eine gleiche ähnliche öffentliche Ge-

betSanordnung von bischöflichen Commis-

sarien oder auch von einzelnen Kapiteln

beschlossen werden sollte, wofür sich nament-

lieh die hl. Adventzeit vorzüglich eignen

würde.

Solothurn. Die radikalen Blätter:
Grenzpost, N. Zürch.-Ztg. und „Bund",
später auch der Solothurner Landbot,

warfen wieder ihrem Publikum eine ent-

sprechende Kost vor, indem sie die alten

Verläumdnngen über unsern Hochwst.

Bischof betreff des Linder'schen Legates,

und zwar als „aktenmäßig constatirt",

neu aufwärinen. Die schamlose Verlogen-

heit des Berichtes war jedem uiit der

Sachlage nur auch einiger Maßen Ber-

trauten sogleich klar, wenn er las: daß

daS Kapital des Vermächtnisses ohne -daS

energische Einschreiten der Solothurner

Regierung in die Hände Lachat'S, und aus

diesen vermuthlich in die Hände der

Jesuiten geschlüpft wäre; daß

keinerlei Rechnung geführt worden, und

die ganze Angelegenheit beim Domsenat

in Vergessenheit gerathen sei, trotzdem, daß

er als „A u f s i ch t S b e h ö r d e" dieselbe

hätte ü b e r w a chcn sollen; daß der

Tit. Bischof in seiner Bertheidigungsschrift

so obenhin und allgemein gesagt habe:

die Kirche sei über d e m S t a ate
u. s. w. Wir hatten uns dieses Produkt

schon uotirt; nun veröffentlicht der Hochw.

Herr Kanzler Düret im „Vaterland"

folgende Erklärung, welche jede weitere

Bemerkung überflüssig macht:
Soeben lese ich im „Bund" vom 3.

November die Notiz „zum Lach at-Lin-
d e r s ch e n P r o z e ß." Ich erkläre das

ganze Geschreibsel als Lüge und elende

Verdächtigung.

„Akteumäßig" kann nicht „konstatirt
sein, wie ohne das energische Einschreiten
der Regierung von Solothurn das ganze

Vermögen des Linder'schen Legats in die

Hände Lachatö geschlüpft wäre" ; denn

eben die Akte n sind noch gar nicht her-

ausgegeben. Das war ja der Anfang des

Prozesses, daß ich, als Hr. Regieruugsrath
Heutschi das Linder'sehe Kapital, die Bü-
cher und Rechnungen zu Handen der fünf
Stände herausforderte, Namenö Sr. bi-

schöflichen Gnaden dieß verweigerte, mit
der Erklärung, wir würden es nur in
Folge gerichtlichen Urtheils
herausgeben. Das Gericht verlangte dar-

auf vorläufige Deposition des Kapitals
in dritte Hand. Dieser Bedingung ist

Genüge gethan und alles Uebrige ist nun
Sache des Prozesses. Daher kann

es nur als boshafter Aufschnitt tarirt
werden, wenn unser Gegner, denen in
Sachen kein Material zn Gebote steht,

weiß Gott welche Dinge als „konstatirt"
ausgeben möchte. ES wird zur Zeit ein-
mal evident werden, daß nicht nur kein

Centime vom Linder'schen Fond sich in das

Privat-Vermögen unseres Hochwst. Bischofs
hätte verirren können, sondern daß bestens

vorgesorgt war, um Alles dem künftigen
Bischof vvnÄasel in befriedigendem Stande

zu überliefern.

Albern ist überdieß die im „Bund" ge-
machte Unterschiebung, daß der Hochwst.
Bischof daö Linder'sche Legat zu eigenen

Handen habe nehmen wollen, „aus welchen
es vermuthlich seinen weitern Weg z u
den Jesuiten würde gefunden haben."
Schon dieser Satz zeigt die dumm-boshafte
Leidenschaft, die Alles zu entstellen bestrebt

ist. Wir haben im Biothnm Basel der

dringlichen Bedürfnisse hinlänglich, um
nicht versucht zu sein, irgend welche Gel-
der dem Jesuitenorden zuzuwenden.

Eine Lüge ist zudem, daß „über daS

(Linder'sche) Vermögen kein Gültenrodel
angelegt und kein Inventar gezogen wurde."
So haben eS diese Herren! Was nicht in
ihren Fingern ist, das e.ristirt einfach nicht.
Man könnte allerdings diesen Verlänmdern
in leichtester Weise die Wahrheit unter die

Augen bringen; aber eben die Pflicht
verwehrt es. Die Verwaltung des

Linder'schen Legats, die laut dem Testa-
ment der Legatarin eine freie ist für den

jeweiligen Bischof, soll nun nicht durch

Schwäche unserseits für jeden künftigen
Bischof von Basel eine in Ketten g e-

schmiedete werden. Mit dem Opfer,
von Injurien und Verläumdnngen über-
schüttet zu sein — von Stellen ans, die

für Recht und Gerechtigkeit und für den

Schutz der gesetzlichen Freiheit besorgt sein

sollten, — müssen wir dem bischöflichen

Stuhle Basel ein Recht wahren, ohne
welches das ganze Legat Linder keinen

Werth mehr haben würde.
Was daö Verhältniß des Domsenats

zum Linder'schen Vermächtnis; betrifft, wird
selbes, wenn nöthig, vor Gericht erörtert
werden. Es fällt in dieser Hinsicht jeden-

falls dem Bischof keine Vernachlässigung

zur Last, und der Domsenat handelte gleich-

falls innert den Schranken seiner bezüg-

lichen Befugnisse.

Schließlich muß ich bei diesem Anlasse

noch die öffentliche Erklärung abgeben, o

eine amtliche, von A. Keller u>'

terzeichnete Schrift, die sich „Beri 1

der D i ö z e s a n a b g e o r d n e t e n a

den hohen R e g i e r u n g s r a v

des Kantons Aargau Metres'
fend die A m t s e n t h e b u n g v e

Herrn Eugen Lachat, Bisch?'
von Basel (Aarau, 13. Mai
betitelt, in der Angelegenheit des Lindes
scheu Legates (S. ii!5 — 144)
schmachvolles Pasquill zu tarireu ist.

dieselbe als amtliche Informationen eultt

Kantonalbehörde zn unterbreiten sich

auönimmt, besteht nämlich:

u. in einem Verbalprvzeß, in welches

namentlich meine abgegebenen Erklärungen

und Erwiederungen entstellt gegeben u»

entstellt interpretirt sind, — und welê
Verbalprozeß als Monstrum eigener Ar

nur die Unterschriften der Gegenpau?

trägt;
^

I

k. in einer anonymen Flugschrist, î

cher ich eine Masse von Unrichtigkeit
und Verdrehungen nachweisen kann,

v. in anonymen Zeitungsartikeln ^
durch seinen Alles überbietenden Cynismu

bekannten „Solothurner Landboten."

Das diesen saubern Quellen entnvvr

mene Material wird in i t A nfrm)'

rungszeichen, als wären eö gericht^l

Protokoll-Auszüge, dargeboten, und aus

hiemit auf Täuschung der Behörden spe^s

lirt. Hiebei wird zudem noch gänzlich ^
das ignorirt, was ich im „Bund,
im „Anzeiger" oder im „Vaterland" a»s

die gröbsten Lügen je erwiedert habe.

Schluß: Das sind unsere GegneE

das ihr Charakter, daö i h r e Kampst?'

weise. Prosit!
I. Durct, Kanzler-

— Als Zeichen der Zeit und des sitt'

lichen Staudpunktes führen wir kurz stî'

gende Punkte an: 1. Ein im Kant?n

Solothurn fingirtcS Schreiben Jesu Chusi'

an den Abt von Maria-Stein, daS

witzige Persiflage der Predigt des Letzte"

an der Engelweihe in Einsiedeln sein

in der That aber eine verruchte Bla^

phemie und der Ausdruck der rohesi^

Verkommenheit ist' — reproduZl?
von dem Solothurner La»
boten. 2. Die Jahresfeier der Erko>u

munikation Gschwinds im Pfarrhaus? î"

Starrkirch und auf dem Sälischlösich^

durch die Gemeindevorsteher und die Kn

chensänger von Starrkirch begangen "

von dem Volköblatt vom Jura "N

(Siehe Beiblätter.)
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kn entsprechende» Bemerkungen begleitet,

^ ' „Eugenins Lachat ist nicht mehr,
^ Nnntintnr kann sterben über Nncht

^nd Dnret zappelt noch vergebens. Starr-
îuch-Dnlliken hat den vatikanische» Strick
zuerst zerrissen; nnn fühlen sie sich befreit
^Ud ship glücklich. Daher ihre Festfreude,
daher ihr unvergänglicher Nahm!" —
Natürlich beeilte sich der „Landbotc", die-
^6 »Petrefakt" auch in seine „Tropf-
stein"-Sammlnng aufzunehmen, 3. AnS-
schießen j» Solothurn, am Allerheiligen-
und Allerseelenfest und Ball am zweite»
^age bis an den lichten Morgen oeS 3.
Novembers.

àzern. Die TageSblcitter reden von
lebhafter Betheiligung der Luzerner an
bei» chg. 'V o l ks ve r e i n, von Regie-

Uingsräthen und andern sonst achtbaren
Biännern herunter bis zum Handwerker
und .Taglohner, von den patriotischen
Worten, die i» einer Versammlung über
BnnoeSrevifion und kirchliche Reformsrage
gespiochen tvnrden, von einem Zusammen-
tritt der Delegirten aller Sektionen deö
Vereins n. A. Wollen diese Männer
wirtlich z» den Resolutionen deö Volks
tageS von Solothurn: Bruch mit Rom,
àstvruug der uralten göttlichen Grund-
lagen der Kirche stehen? Wollen sie zu
î>uer übermäßigen Centralisation der Bun-
deêgewalt, d. h. zur Herabdrnckung der
durch Selbstständigkeit groß irnd blühend
ll^uordenen Kantone und Kantvnalhanpt-
^aote und z»r Erhöhung eines jetzt schon
Älles an sieh ziehenden Bnndeöhauptortes
helfen? Daö hätten die alten Luzerner,
auch die freisinnigen, nicht gethan.

Äcrn, Ueber daö in zweiter Berathung
^U>t Majorität drirchgedrnckte Tenschcr-
âàrchengesetz gibt die von Protestanten
ledigirte „Allgemeine Schwcizer-Feitnng"
h rr. L!)) eine vernichtende Kritik ab.

Britglieder deö Großen sttathes haben
der Berathung oder Abstiininnng cut-

Zogen. Der „alt-katholische" Präsident
Großen Rathes habe es selbst als

0^ ^elegenheitsgesetz dokunrentirt, „bei
^herer Betrachtung zielen die wichtigsten

ostiminungen dahin, einerseits die Kraft
^ kirchliche» Behörden gründlich zu bre-

ehe», anderseits der Regierung Waffen in

die Hand zu legen, mit denen sie bis in

die innersten Verhältnisse Alles kontrolnen,
AlleS binde», lälnnen oder hinausschaffen

könne, was eine andere religiöse Ueber-

zeugung hat, als die von staatSwegcn

sanktionirte, rationalistische oder materia-

listische. Wir treten später den Beweis

an für diese Behauptung „Am Ende

war auch hier daS Seh reck g es ve n st

der katholischen U e b e r g r i f fe die

ultiinn ratio, welche alle Bedenken in
die Luft schlug und daö Gesetz als eine

lebensrettende That des unter dem Druck
der Ultramontane» schmachtenden „Henri-
scheu Staates" erscheinen ließ." Ueber

den zweiten Artikel, der die Erlasse und
Akte der Geistliche», welche die Staats-
ordnung und den Frieden der Coufessioncn
stören könnten, mit Maßnahmen und Ein-
schreiten bedroht: „Da man die Elasti-
zität dieser Worte so weit dehnen kann,
als man nur will, so ist hier der Regie-

rung die persönliche Aeußerung der Ueber

zeugung schrankenlos anSgelnsect. Jede

mündliche oder schriftliche Aussage eines

Protestanten oder Katholiken kann für
ihn zum Strick werden, wenn sie dem

Kirchendirektor oder seinem Amtmann miß-
fällt: denn da ist sie ja staatSgcfährlich.
Und der Friede» zwischen den Konfessionen
kann durch die leiseste polemische Anspic-
lung als gefährdet erklärt werden. Dieser

Paragraph verlangt zur Ausübung zwei

Dinge: Spione und — Censur.
Er empört das Gefühl um so mehr, da

er von einer Regierung ausgeht, welche

sogar in a m t l i ch e n religiösen Anspra
chen die andere Konfession beschimpfte."

So urtheilen Protestanten. Was wer-
den nun unsere süßen und geschmeidige»

Nen-Apostel, welche gegen die nnerträg
liche Gcwissenödespotie Romö, gegen Glau-
benögcrichte und StaatSzwang in religiö-
sen Dinge» so glühend eiferten, gegen die-

seö Machwerk sage», welches wie daS

gleiche Blatt in der gleichen Nummer
sagt, „mit jener sta at S m ä n » i sch en

Begabung redigirt worden,
wie solche sich in Studentenkncipen karr-

nengießernd breit zu machen pflegt?"

— Der RegiernngSralh hat eine „pro-
visorische" Organisation der Pfarreien in

Bern, Viel, St. Immer und Münster
erlassen. (Siebe den Wortlaut „Vater-
land" Nr. 298). Durch dieselbe werden

die katholischen Genossenschaften, wie sie

bisher bestanden, den Bestimmungen der

Gesetze über die Einwohnergemeinden un-
terworfen, zu dem Zwecke, die bisherigen

Pfarrer zu vertreiben, die Kirchenräthe

zrr sprengen und durch Andere zu ersetzen

und sv die durch katholisches Geld von

Nahe und Fern erbauten katholischen Kir-
chen den Fallchkatholikcn vorderhand zu

überliefern. DaS ist nur „provisorisch",
aber rS genügt, einen proviwrisch todt zu

schlagen. So achtet die Regierung von

Bern daö Recht und den Besitz, die Frei-

heit deö Kultus und der Niederlassung.

Sie hat das große V c > d i e n st,

in l e n ck t e n d e m Beispiele de m

'Volke der S ch w e i z z » zeige n,

w a S s ei.n e r h a r r t, w e n n c S d-e n

H e r r e n b » n s a n n i m m t.

Die gleiche Behörde Hat v o n s i ch

a u S ohne Anfrage bci Volk oder kirch-

lieber Behörde acht sog. Pfarrer und einen

Vikar für die Kreise 1, 2, 3, i9, 19,

23, 21 und 23 im Jura (siehe Kirchen-

Ztg. Nr. -12) gewählt, unter den Deut-

schen Karl MigY, Iost Bühlmann, Jstdor

Oser. tBrodmann ist nicht aufgezählt).

Wie diese Stcllenbesctznng betrieben wird,
daS zeigt folgendes Schreiben Tenschers

an einen aarganischen Geistlichen:

„Direktion der Justiz, der Polizei und
deS KirchenwcsenS.

Bern, den 19. Oktober 1873.

Hochgeachteter Herr!

Oerr RegrcrungSralh Bodenheimer hat

mir von Ikrcr Persönlichkeit mitgetheilt.

Indem ich Ihnen beigeschlossen ein Eremplar
unserer Verordnung vom -1. Okt. abhin

mittheile, maebc ich Sie vor allem auf
die Kreise 2st und 2l> aufmerksam.

Mau könnte Ihnen nach Wunsch die

Pastoration deö einten oder andern Krei-
seö übertragen.

Die Bedingungen der Anstellung kön-

»en Sie im Allgemeinen dem Inhalt
dieser Verordnung entnehmen. Um Sie
indeß noch etwas näher zu orientire», er-
taube ich mir noch kurz die Hauptpunkte
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zu bezeichnen, welche von wem immer eine

Anstellung im katholischen Jura abhängig
machen.

1. Bor Allein verlangen wir, das; der

anzustellende Geistliche seiner Richtung nach

im Großen und Ganzen ans dem Boden

des Herrn Psarrer Herzog in Ölten stehe.

Also unumwundene Annahme des alt-
katholischen Standpunktes; LoSsagung vom

Bischof Lachat und überhaupt Anerkennung

nur derjenigen kirchlichen Oberbehörde, die

auch der Staat acccptirt.

Wir haben alle Hoffnung, zu erwarten,
daß Herr Pfarrer Herzog eine gewisse

bischöfliche Mission für unseren Kanton

(kathol. Jura) übernehmen wird und diese

würden, wir dann anerkennen.

Dieser Standpunkt involvirt, daß der

Anzustellende vor der Hand »och von

inneren Reformen absehe. Solche Refor-
men würden unserer jurassischen Bevölke-

rung noch nicht frommen. Dieö trennte

uns von Genf (von Hyacinthe). Wir
begnügen uns mit der Verwerfung der

Unfehlbarkeit und dessen, was drum und

dran hängt. Wir wollen einfach eine

Kirche, worin Geistliche diese Position

offen bekennen, und dann sich dem Staate
und seinen Gesetzen unterordnen.

2. Verlangen wir, daß der Anzustellende
eine Wahl zum Pfarrer aus der Hand
der Regierung und zwar selbst ebne Be-

fragen der Gemeinde, vielleicht sogar schür

den Augenblick) gegen den Willen der

Mehrheit der Gemeinde, annehme. Wir
können es bei obwaltender Sachlage nicht

auf daö Votum der Gemeinde ankonimen

lassen. Der Betreffende wird dann ein-

fach von der Staatsbehörde installirt;
allerdings wird bei diesem Akte anch ein

Vertreter der Kirche beiwohnen.

Eine solche Wahlannahme setzt beim

betreffenden Muth, Ausdauer und Begei-

steruug für die Sache voraus. Kr wird
im Anfange viel zu kämpfen haben, die

Alte n werden dem N e u e n die Stel-
lung sauer machen —> tritt aber letzterer

mit Takt und mnstcrvotlem Benehmen

auf, so wird er bald dw Bevölkerung arch

seine Seite bringen. Bon der Regierung
wird er allen Schutz haben.

3. Sofern die Punkte l und 2 rund

acceptirt werden, so wird dann dem Be-

treffenden auch eine gesicherte Position

gemacht. Wir werden die Besoldung

(abgesehen von freier Pfarrwohnung und

Holz) auf Fr. 3l)t)t) im Minimum für
jeden Pastorationskreis festsetzen.

4. Finden wir es dringlich, daß die

Anstellung und Amtsantritt möglichst bald

z. B. auf Ende dieses Monats erfolgen

könne. In diesem Falle würde ich Ihnen

dann zur Bestreitung der Reise und Um-
zngökosten, sowie zum momentanen Lebens-

unterhalt bis zur Airstellung das letzte

Semester: (vom I.Oktober an) Vorschuß-
weise mit Fr. 75l) ausrichten.

Sofern Sie nun eine, den obigen Aus-
cinandersctzungen entsprechende schriftliche

Verpflichtung der unterzeichneten Stelle
einsenden, karrn ich Ihnen schon jetzt die

bestimmte Znsicherung geben, daß einer
der genannten Pastoralkreise (25 oder 36)
für Sie reservirt sein soll.

Schließlich noch die Bemerkung, daß
bereits eine größere Zaht tadelloser, tüch-

tiger Geistlichen zu unserer Verfügung
stehen und gleichzeitig mit Ihnen ins Amt
treten würden. —

Mit Hochschätzung!

T e rr sch e r, Regierungspräsident
und Direktor des Kultus.

— Viel. (Corresp.) An der durch

Hru. Regierungöstatthalter Bovet einbe-

rufenen k a t h. K i r ch gemeinde v.e r-

samm t nng fanden sich 191. Abtrün-

nige ein, K a t h oli k en keine.' Das

bisherige Comite wurde umgestürzt und

durch sieben Freidenker ersetzt; ferner ver-

warf die Versammlung die Unfehlbarkeit,
verbot dem abgesetzten Pfarrer jede prie-
sterliche Fnuckion und schrieb die Pfarrei

zur Wiederbefetzung ans. Der neue Geist-

liche darf sich keiner auswärtigen Macht

irgendwie verpflichten. Bischof Reinkens

wurde um den apostolischen Segen gebeten,

— doch nein: ihm wurde Mittheilung
gemacht, daß in Biet sich eine altkatho-

tische Gemeinde constituirt habe. Und die

Kirche? Alles ist noch nicht im Reinen.

Daö bisherige Konnte hat bei der h.

Negierung Protest eingelegt gegen die will-
kürlichen Maßregeln des stieg.-Statthalters'
und beim Bundesrats) gegen die neuesten

Verordnungen der Negierung. Was die

Gegner beschämt und erbost, ist das, daß

die Katholiken von Biet und ihr bisheri-

gcö Comite den «kuit nmnnnM» Bovet's
und der Negierung nicht anerkennen.

Jura. Eine edle That! Der prote-
stantiscbe Pfarrer Ad. S im men von

Hab kern, Kt. Bern, hat den Ge-
meinbeu Saignelegier und Bois 7t) Fr.
gesandt als Beitrag für ihren bedräng-
ten katholischen Kultus.

— Die Soldaten deö 69. Ba-
taillons haben an den Großen Nath eine

Beschwerdeschrift eingegeben, daß sie von

ihrem Kommandanten g e z w n n ge »

wurden, in Thun einem a lt k a t h o tt-

scheu Militärgottesdienst beizuwohnen.

Aargau. (Schluß.) Rriorinirtes

Kirchenwcscn. Interessant dürfte die

Nachrickt sein, daß „in dem Zeiträume

von 1862 bis und mit 1872 nur 1^

Kandidat eil der reformirten Theolo-

gie aus unserm Kantone geprüft und m

das reformirte Ministerium aufgenommen

wurden. Deßhalb wurden 16 auswärtig

Geistliche in daS hierfeilige Ministerium

aufgenommen. (Der Geist der aargM»-

sehen Bezirks- und Kantonsschule wendet

eben die jungen Leute nicht der Theol»-

gie zu.)

„Auf den Bericht des Synodalan«-

schusses, daß er dein ihm seiner Zeit er-

theilten Auftrage zur Entwerfnng eines

obligatorischen Lehrbuchs
für d e il C o n f i r m a n d e n n n te»

richt ans dem Grunde nicht nachznkM»'

men vermöge, weil ihm bei den gesst»'

wärtig bestehenden und immer offene»
n»d

schärfer hervortretenden Gegensätzen

doginatischen Standpunkte sowohl der

Geistlichen wie der Laien, die jetzige Zeiî

zur Erstellung und Einführung eincS vbl>-

gatorischen ReligionöbncbeS nicht geeignet

scheine, wurde von der Synode mit großer

Mehrheit beschlossen: Eö sei von der ^r-

stcllnng und Einführung eines obligator!'

scheu Lehrbuches für den Confirmandett-

unterricht Umgang zu nehmen und dst

Wahl desselben jedem Geistlichen im 61»'

Verständnisse mit der betreffenden Kirche»-

pflege frei zu geben."

„Die Verhandlungen über die Fr^
der T r e n n n n g vo n K i r eh e » »

Staat, bei welchen die Trennung ^
der einen Seite lebhaft befürwortet, ^
der andern Seite aber ebenso lebhaft be-

kämpft wurde, hatte nur die Erktärn»l>

der Synode zur Folge, daß sie bei der

gegenwärtigen Sachl., ze noch keine Wr-

anlaßnng habe, sich über die. gedacht

Frage im bejahenden oder verneinende»

Sinne auszusprechen, und daher znr ^
gesordnnng übergehe. Gleichzeitig Ü

aber die Synode anch die Erklärung »/
daß sie gegen die vom Staate beabsi^

tigte Einführung der obligatorische»

vilehe und der Civitstandsregister

Einspruch erhebe."
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êkzirhnngswkscn. Während ma» in-
Oerhcrlb der refoimirte» Kirche sich anö
^Matischen Gründen nicht über ein ge-

'Neinsamxg Cvnfiiinandenbnch einigen kann,

^ dagegen für die Schulen beider
onfesstonen eine llieligion ausfindig ge-

àcht und ein Religionshandbnch einge-
!übrt werden, das für beide Confessionen
^osie, ohne die Gewissensfreiheit zn oer-
^hein Darum behandelte der ErziehnngS-
^oth unter seinen Geschäfte» auch die

"Einführung eines k o n f e s s i o n ö l o-

Religionsunterrichts in
olle Lehranstalten deö Kantons."

Ferner werden wir belehrt : „Daß die seit
'»ehr denn 50 Jahren als Lehrmittel für
den Religionsunterricht in unsern Schulen
^»geführten biblische n G cschi ch-
le» nach Form und Inhalt (I) dem

heutigen Standpunkte der theologischen h!)
und pädagogischen Wissenschaft nicht mehr
entsprechen, wird von Lehrern und Schul-
Behörden fast allgemein s anerkannt.
Es wnroe daher die Erstellung eines neuen
NeligionStehrbncheö sür die Schulen gleich-
zeitig mit der Frage über Einführung
eines t'onsesstonolosen Religionsunterrichtes
Zur Begutachtung an eine Kommission
b« EiziehungsratheS gewiesen, die ihren
Bericht mm vorbereitet hat."

(Daß die sür die Schulen eingeführte
»lnbtische Geschichte", seiner Zeit von A.
Keller bearbeitet, nach Wahl des Stoffes
n»d Diktion einer Verbesserung fähig und
bedürftig ist, anerkennen wir vollständig.

»ran aber von „Nicht-Entsprechen"
d" heutigen theologischen Wissenschaft"
foselt, verstehen wir gar wohl; es bederr-
let: Ueberbordwerfen alles Uebernatürli-
chen. Warten wir da« neue Lehrbuch
mit seiner Religion ohne Eonfession ab!)

Indessen hat man am gernischten Leh-
rerseminar bereits den „konfessionslosen
Religionsunterricht " eingeführt. Wir
kennten leider noch nicht erfahren, was
sllr eine Religion da gelehrt wurde, füh-
rrn aber wieder die bezügliche Stelle aus
d«» regiernugöräthlichen Nechenschaftsbe-
richte an.

»Ueber den zum ersten Male in den
ZMei obern Klassen des Seminars den
Zöglingen beider Konfesstonen g e mei n-

östlich ertheilten Religions-
"Nt erricht spricht sich der Prüflings-

.bericht also aus : „ „Diese erste Prüfung über

konfessionslos ertheilten Unterricht har ge-

zeigt, daß die Schüler demselben mit leb-

haftem Interesse gefolgt sind und

daß derselbe sie zum Nachdenken über

die Religion angeregt hat. Es unterliegt
keinem Zweifel, daß das Verständniß und

die Würdigung der christlichen Religion
durch eine Bergleichnng mit andern Reli-
gionen sehr gefordert wird. (Wie kann

ber konfessionslose Unterricht eine r i ch-

tige Vergleichnng anstellen?) Der erste

Versuch eines solchen Unterrichtes kann

als ein durchaus gelungener bezeichnet

werben."

(Die sittlichen Früchte des

konfessionslosen Unterrichts müsscn wir
noch abwarten.)

Der Notiznahme werth ist wohl auch
die im Rechenschaftsberichte angeführte Ve-
merkung eines Inspektors: „daß der Geist,
in welchem der R e l i g i v n s rr n t e r-
richt in den Klei » k i n d e r s ch »-
l e n ertheilt wird, wenn man das Er-
zählen biblischer und anderer sog. „schö-

neu" Geschichten so nennen darf, ein pie-
t i st i s ch e r ist, steht wohl außer Zweifel.
i»o lange sich aber nicht andere Lehr-
kreiste dazu Herbeitassen, ist die Sache nicht

zu ändern, so sehr man den lieben Klei-
neu auch eine richtigere und freundlichere
Auffassung der christlichen Wahrheiten
wünschen mochte."

Den Geistlichen wird das Zeug-
uiß gegeben, daß die Schulbesuche, wie in
frühern Jahren, fast ausschließlich nur
von den geistlichen Mitgliedern der Schul-
Pflegen, von diesen aber meistenlheilS

sehr fleißig gemacht wurde». „Die Psarr-
geistlichen, welche meistenthcils das

Präsidium oder auch das Aktuariat in
den Schulpflcgen führen, standen in der

Regel und nur mit wenigen Ausnahmen
im guten Einvernehmen mit den Lehrern
und übten großtentheilö ans das Schul-
Wesen iur Allgemeinen und insbesondere
aui das sittliche Verhalten einen wohl-
thätigen Einfluß anö. Nur bei einigen
Geistlichen bleibt es zweifelhaft, ob sie

ihren jedenfalls großen Einfluß auf das

Vvlköschulwes rr wirklich zum Wohle der

Jugend und Volksbildung, oder mehr »nr
im hierarchischen Interesse benutzen. (O
diese Hierarchie!)

Die Lehrerschaft wirb in ihrem

sittlichen Verhalten gelobt. Doch erwiesen

sich 3 Lehrer durch Unsittlichkeit und 8

durch Trunksucht als nicht unfehlbar.

Ehesnchrn. Die Einnahmen für Hei-

rathsbewilligungcn (Dispensen von Ehe-

Hindernissen und Verküudnngeu) vermehr-

ten sich im Vergleich zum Vorjahr von

Fr. 4143 ans Fr. 5504. (Pfui über

diesen „Dispcnöhandel," würden die libéra-

len Blätter ausrufen, wenn „die Kurie"
im Spiele wäre, aber sechstausend Franken

aus einem einzige» Kantone brächte eine

„Kurie" nie zusammen.)

Unter den frvmmcn Stiftungen, welche

der Oberautsicht der Direktion des Innern
unterstellt sind, werden die „Friedrich'schen

Stiftungen" hervorgehoben, a. Ein Fond

von Fr. 47,633. 39 ist bestimmt, bei-

zutragen „zur Ausbreitung der Religion
deö Weltheilandes, wie dieselbe von der

katholischen Kirche gelehrt wird, unter den

noch im Herdenthum herumirrenden Vill-
kern." „Der Fond hat einen besondern,

vom Bischof zu wählenden, jedoch unter
Staatökontrvlle stehenden Verwalter, der

die Verpflichtung hat, die eingehenden

Finse alljährlich der päpstlichen Nuntiatur

zu Handen der EunFroFnIio cls puopn-,
Firmln licla in Rom abzuliefern."

t>. Ein Fond von Fr. 8969 dient zur
Belohnung und Aufmunterung eifriger

Prrmarlehrer in den Schulen des gcsamm-

ten Frickthalcö. Die Bcrtheilnng des

ZinseS geschieht alljährlich durch eine

theils vom Kapitel Siß- und Frickgau,

theils von den beiden Bezr, ksschnlräthen

gewählte Kommission, welcher zugleich die

Aufsicht über die Berwalirurg des Fondeö

zustcbl.

u. Ein Foud von Fr. 8500 zur hinter-

stützung eines Theologie stndirenden Bür-

gerS anö dem Frickthale. Die Vermal-

tnng steht dem Gemeinderath Lanfenbnrg

zu; die Verwendung des Zinses an einen

jungen Theologen und die Bezeichnung des

letztern ist hingegen Sache deö Dekanates

des Fricklhat'schen Rnralkapitels, dem zwei

Geistliche und ein Laie Vorschläge zu ma-

chen haben. (Gott lohne den fromme»

Stifter '»>d schütze die Stiftung!)
„Der aarganrsche Frciplatz im K o l-

le g i n m Bo r r o m ci n m in Mailand
wurde dieses Jahr einem andern Auge-



hörigen des Kantonö Tcssin, Attilio
Mona von Faido, um 300 Fr. verliehen.

(Der Aargau will seine Theologen nicht

nach Mailand lassen, aber 300 Fr. für
den Freiplatz zieht man gemüthlich ein.

Ein neuer Stellenhandel!

Basel. Die Sache wird wirklich in-

teressant. Soeben lasen wir, wie die

Psendokatholiken in Viel ihre sog. Con-

stitnirnng dem „Bischof Reinkens" an-

zeigten. Früher schon meldete der „Bund"
(No. 300), daß die „Altkathoiiken" in

Basel das Gleiche thaten. Was geht uns

dieser fremde „Bischof" an? Hat er zu

dem, waS in der Schweiz vorgeht, irgend

ein Wort zu sage», oder soll ihm gar in

kirchlichen Angelegenheiten irgend ein Ein-

flnß gestattet werden? So muß man selbst

voir dem Standpunkt einer Nationalkirche

fragen (um so mehr, weil er von der

Krone Preußen anerkannt ist), geschweige

denn vorn katholischen Standpunkt ans,

der nur ein Oberhaupt der Kirche aner-

kennt, mit dem wir seit 1.5 Jahrhun-

derten verbunden sind. Schreiben mag er

immerhin; wir geben es gerne zu, wenn

er durch seinen „Hirtenbrief" seine W i s-

s e n s ch as t und durch seine Antwort an

die Basler Pseudokatholikeu seinen C h a-

rakter bloßstellt. Zum Beweise führen

wir gerade dieses Schreiben an.

„Der neu konstituirten altkatholischen

Kirchgemeinde zu Basel wünsche ich Heil

und Segen. Sie beweist in der Erhebung

gegen den Abfall der römischen Kurie von

der christlichen Wahrheit und Sitte ihre

eigene Glaubenskraft. Ich danke zugleich

für das liebevolle Andenken, welches die

freisinnigen Katholiken Basels mir be-

wahren; es ist durchaus ein gegenseitiges.

Gott ist mit uns: das zeigt auch die

Verblendung unserer Gegner. Der Päpst-

liehe Brief vom I. August hat uns so

viel gefördert, wie ein großer Kongreß.

Das ist gewiß der Finger Gottes — wenn

Alban Stolz ihn hier gerade, wo er so

deutlich ist, auch nicht sieht, — daß bei

jedem Stadium unseres großen Kampfes

für die Freiheit, welche Christus durch seine

Wahrheit uns verheißt, wo eö in Berlin

galt, einen einsichtsvollen und weittra-

genden Entschluß zu fassen, von Rom aus

eine amtliche Kundgebung erfolgte, welche

unsere Anklagen urkundlich bezeugte. Möge i

Gott unsere Bestrebungen, deren Ziele an

sich gut sind, auch in unseren Herzen im-

mer mehr heiligen und uns dem Heilande

in der Liebe ähnlich machen."

Ist es eines Bischofs würdig, über das

offene und mildernste Schreiben des Papstes

so zu urtheilen? einem hechverdienten

Mann, wie Alban Stolz, eben so ohne

alle Veranlassung wie ohne Grund im

Vorbeigehn einen Tritt zu versetzen? Ob

der klar sehe und von GvtteS Geist er-,

leuchtet sei, welcher da meint, im Kampfe

für die unö von Christus verheißene

Freiheit werden in B e rli n > ein-

sichtsvolle und weittragende Beschlüsse ge-

faßt, oder ob ein solcher nicht mit dicker

Verblendung geschlagen sei, das wird ein

denkender Leser schnell genug entschieden

haben. Jedenfalls — waS geht uns freie

Schweizer Berlin und ein serviler Hof-

bischof an?

Msthum St. Hallen.

St. Gallen. Zum k a t h oli s ch e n

Konflikt. Aus den Verhandlungen des

Regierungöratheö vom 29. Oktober wird

der „St. Galler Ztg." folgende längere

Mittheilung gemacht:

Bekanntlich hat am 30. März l. I.
die katholische Schulgemeinde St. Gallen

beschlossen, eS solle in ihren Schulen weder

Syllabus noch Unfehlbarkeit gelehrt wer-

den, in dem Sinne, daß es denjenigen

Eltern, welche ihren Kindern da« Myste-

rium der Jnfallibilität absolut nicht vor-

enthalten wollen, gestattet sei, denselben

einen extra Neligionsuntericht ertheilen zu

lassen; eS sei daher der Ncligionsuntew

ricbt in der Schule den Lehrern zu über-

tragen. Die Dvmgeistlichen wollt, n bei

Beginn des Kurses den Unterricht wie-

der ertheilen, worauf ihnen alsdann aber

das Präsidium deö Schulrathcö in ver-

ländlichster Weise bedeutet, daß sie über-

flüssig seien; unter Protest gegen die an

ihnen verübte „Gewaltthal" zogen sie

sich dann auch sofort zurück.

Nun erfolgte sofort (2. Mai) eine

Nemonstration von Seiten des bischöflichen

Ordinariates. Dasselbe behauptete, ein

vom Schulrathe angeordneter Religions-

unterricht in der Schule und für die Kin-
der jener Eltern, welche den katholischen

Religionsunterricht durch die kirchlichen

Neligionölehrer beanspruchen, würde
>

Glaubens- und Gewissensfreiheit in

hörter Weise verletzen und forderte,
e

solle» die „Dissidenten" angewiesen

verfassungsmäßige Wege zu gehen-

verwahrte sich daher gegen den beabß >

tigten Verfassnngseinbruch und gelwê

mit dem Gesuche an die Regier»^'

1) Es sei den von den kirchlichen
Ober

behörden gesendeten Religionölehrern in dC

Stadt St. Gallen behufs Ausübung

Amtspflichten der verfassnugmäßige Schn

zu ertheilen. 2) Eö werde dem kathD

scheu Schulrathe untersagt, von sich ^
die Ertheilnng irgend eines Religion^
terrichteS anzuordnen und soll allen

thvlischen Eltern die volle Freiheit

wahrt bleiben, ihre Kinder den kirchliche'

Unterricht besuchen zu lassen und

anoeren zurückzuweisen.

Dieser Eingabe schloß sich am 12.

ein von circa 50 katholischen Bü>ö^'

unterschriebener Rekurs gegen die ich'

räthlichen Verfügungen an. Eö begeh^

derselbe, „die Regierung wolle den Schw

rath anhalten, die gesetzliche Ertheiln^

deö von der rechtmäßigen kirchlichen Ob^

behörde verordneten Religionsunterricht

durch die ordentlichen Religionölehrer

vorgeschriebenem Lehrplan in unsern

marschnlen zu gestatten — und descha

die zur Verhinderung dessen getroste»^

Vorkehrungen als unstatthaft aufznheK'W

Die Eingabe wurde dem katholischen Sch"

rathe zur Vernehinlassnng übermittelt; ^
selbe wieö wiederholt sein gutes Reckst ^

dieser Angelegenheit nach und be»>e>^

zur Beruhigung der Unfehlbaren

speziell, „Nichtlheilnahme am öffentstl'^

Religionsunterricht in den Schulen sei

Analogie von Art. 27 des ErziehungOst

setzcs denjenigen Kindern gestattet,

Eltern dafür sich schriftlich melden

über den Besuch eines andern Religiös

Unterrichtes seitens ihrer Kinder sich

weisen." Ein Lokal für den infallib^

Unterricht im Schnlh.ruse wende ^

Schulrath sofort einräumen, „sobald e

neuer Katechismus mit dem Dogum ^
päpstliche» Unfehlbarkeit und dem

bus ans verfassnngs- und gesetzmcißbb

Wege als ErziehnngSpriuzip der öffe"

chen Schüler des KantonS St.
(Siehe Extra-Beiblatt.)



Mrs-Bcittatt zur SilMizcr Kirchcü-Zcltili!,; Nr. 45.

(gemäß Art. .1. tit o. des Erziehnngsge-
l'etzes) t>ie erforderliche Approbation er-
halten haben werde."

Die Regierung stellte sich bei BeHand-
lung der Angelegenheiten ans die Grund-
^ge folgender Haupterwägungen : 1) Wenn
behauptet werden will, der Staat habe
mit der Anerkennung der katholischen Kirche

Zugleich die Organisation derselben, be-

Zsihungsweilc die Bedeutung der AnSsprüche

anerkannt, welche von den Organen der

kirchlichen Gewalt ausgehen, so ist nicht
Zu übersehen, daß die Anerkennung dieser

Organisation und ihrer Konsequenzen sich

uuöschsteßlich ans daö kirchliche Gebiet be-

schränkt, indem ans staatlichein Gebiet
Beschlüsse nicht für bindend erachtet werden

können, ans welche der Staat eine Ein-
Wirkung weder ausüben konnte noch auS-

grübt hat. 2) Wenn die AnSsprüche kirch-

lichcr BeHorde» ans staatlichein Gebiete

nicht maßgebend sein können, so haben

diejenigen Katholiken, welche ihren schul-

Pflichtigen Kindern den bisherigen Reli-
gionSnnterricht ertheilen lassen wollen, so

lange Anspruch auf staatlichen Schuh als
nicht rechtlich festgestellt erscheint, daß ans
sie alö bloße „Dissidenten" die Anerkennung
der katholischen Kirche keine Anwendung
stndet. ,">) Die vom Schulrathe der ka-

thvlischen Schnlgemeinde St. Gallen im
^pril und Mai erlassenen von den Rekur-

renten beschwerdeten Verfügungen enthalten
uichtS anderes, als Vollziehung und Hand-
habnng der Schlnßnahme der Gemeinde

Uvin 3l). März, einer Schlnßnahme, welche

durch den nicht weiter gezogene», motivir-
sin Regiernngöbeschluß vom 3t). April
kks versassnngs und gesehmäßig anerkannt
Md in ihrer Rechtöbeständigkeit geschützt

worden ist. 4) Der katholische Schul-
^ath gestattet rnödrüeklich denjenigen Kin-
bern, welche sich dafür nielden, den Besuch
eines andern stteligionSnnterrichtes.

Gestützt ans alsi dieses erfolgte folgen-
ber Beschluß: Es sind die vorliegende»
^sikurSbeschwerden des bischöflichen Ordi-
uariateö und von 5t) Genossen der katho-
sischen Schnlgemeinde St. Gallen gegen
die Beschlüsse deö katholischen Schulratheö
^w>n >3. >g. Mai als unbegründet
^gewiesen.

— sti heinth a l. HCorresp.) Am

Feste des hl. Gallus, Nachmittags tagte

in der mit großen Anstrengungen, aber

auch gelungen renovirten Kirche zu Mont-
singen eine großartige Versammlung der

Pins- und katholischen Männervereine

Rheinthals. Man zählte 1484 anwesende

Männer.

Hochw. Hr. Pfarrer Falk eröffnete als

Präses des Ortspiusvereinö die Vcrsamm-

lnng. Mit begeisterten Worten begrüßte

er die vielen Gäste, die sckon, wie Redner

sich ausdrückte, durch ihre Anwesenheit in
der ehrwürdigen Mntterkirche des Rhein-
thals bei diesem Anlaß zeigen wollte», daß

sie zwar nicht Altkatholike», aber alte

Katholiken sein und bleiben wollen, wie
eS die Bäter gewesen.

Nachher sprachen nur noch weltliche

Herren, was gewiß mw vom Guten war,
denn beim Geistlichen versteht sich 0aS

lebhaste Interesse für die Bewahrung und

Reinhaltung des hl. Glaubens so zu sage»

von selbst und macht eS daher zumal ans

Schwankende wohl noch bedeutender» Ein-
druck, wenn sie hören, wie selbst Laien
die drohenden Gefahren für unsere Kirche

schildern und sich offen und manneSwnr-

dig bereit erklären, lieber Alles zu opfern,

als zu schweigen und die Hand in den

Schooß zu legen, wo eS, wie heute, Pflicht
sei, sich zur Wehre zu setzen, Jeder nach

seinen Kräften, sind in der That, die

sämmtlichen Herren Redner, Hr. Bezirks-

ammann S. an der Spitze, haben durch

ihre herrlichen Worte nicht bloß die Ach-

tnng aller Anwesenden sich erworben, son-

der» auch zur Nachahmung begeistert!

Der Segen Gottes wird ihre Worte be-

gleiten. Der Inhalt der stieben schilderte

die vielseitigen Gefahren in Buna und

Kanton, zeigte die Mittel, wodurch wir
unö noch etwas retten können. Es wurde

die Presse, Gesellenverein, Lehrlings'
Patronat rc. in ihren Wirkungen

näher erörtert und zum Schluß das

Bureau einstimmig beauftragt, eine Dank-

adresse an den Hochwst. Hrn. Bischof von

St. Gallen zu richten und ihn deS ans-

richtigsten, herzlichsten Dankes der Ver-

sammlung zu versichern für Hochder selben

würdiges und nnernrüdetes Einstehen für

die Rechte der Kirche und zugleich ihm
die Bctheurnng anszusprechen, daß alle

Anwesenden jederzeit treu und fest als ge-

horsamc, von hl. Liebe erfüllte Kinder

der hl. Kirche zu ihm stehen werden in,

Leid wie im Glück.

Das Fest in Montlingen war ein

Glanzpunkt im Leben der Katholiken Rhein-

thalö!

Mstyum Lhur.

Schwhz. Die Schulen im hiesigen

Kollegium, welche feierlich eröffnet wor-

den, zählen in den Ncalfächern, im Gym-

nasinm und Lyceum über 30l> Zöglinge,

wohl die größte Zahl aller Lehranstalten

der Schweiz.

Zürich. Die sog. altkatholische Kirch-

gemeinde Zürich hat letzten Sonntag ein-

stimmig, mit 255 Botanten, den bishe-

rigen Pfarrer von Obermnmpf im Kan-

ton Aargau, Karl Lochbrnnner, zu ihrem

Pastor gewählt. Professor MicheliS wird

Zürich nächstens verlassen.

Glarns. Der „evangelische Stillstand"

sah sich genöthigt, eine öffentliche Mahnung

gegen die überhandnehmende Unsittlichkeit

zu erlassen. Dieselbe lautet: „Es ist

Ihnen bekannt, daß in der jüngsten Zeit

die bedauerlichsten Aergernisse an den Tag

getreten sind, die mit hiesigen Kindern auf

dem Wege unerhörter Verführung getrieben

wurden. Mit nnS stimmen Sie gewiß

auch darin überei», daß ob solchen Ver-

gehangen die ernste Stimme an unö alle

ergeht, es sei dringend Zeit, daß wir unsere

Aufgabe an unserer Jugend wieder mit

einer viel größer» Gewissenhaftigkeit in'S

Auge fassen. Ein großer Uebelstand, der

gegenwärtig unter unserer Jugend im

Schwange geht, ist das Hernmschwerfen

auf den Gassen bis in die Nacht hinein.

Ein anderer Uebelstand besteht darin,

daß unter unsern Kindern so oft schamlose

Reden vorkommen, und daneben ein Flu-

chen und Schwören, daß jeder bessere Zu-

Hörer von einem eigentlichen Entsetzen er-

griffen wird. — Ein dritter thut sich

dadnrck dar, daß den Kindern an manchen

Orten zu viel Geld in die Hände kommt.

„Wir kennen nur Einen Weg, allen

diesen und andern Verderbnissen unserer
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Jugend mit einem sichern Erfolg entgegen

zutreten. DaS ist die licht christliche
Erziehung unserer Kinder, sie mit
ihrem tiefreligiösen Geist, mit ihrem sitt-

sich hohen Ernst und mit ihrer durch

Familie, Schule und Kirche unablässigen

Wachsamkeit. Aber die erstere, die Wach-

samkeit in der Familie, die gute Ord-

nuiig und gewissenhafte Zucht im Hause,

sie muß vorangehen "

Wistssum Sitten.

Wnllis. In St. Moriz ist eine Litho
graphie erschienen, welche die dortige grosse

Pilgerfahrt darstellt, und um den Preis
von Fr. 2 kann bezogen werden.

Genf. Auf w elcher Seile die i im

men se Mehrheit der K a t h o l i-
k e n in der Stadt Genf steht, das hat
der Kirchenbesuch an den letzten Festtagen

neuerdings gezeigt. Die 4 rvmisch-katho-
lischen Kirchen waren angefüllt und der

Empfang der hl. Sakramente stärker alö
je. Jeden Sonntag werden regelmäßig

zu bestimmten Stunden >4 hl. Messen

gelesen, 5 in Notre-Dame, 4 im Temple,
3 in St. Josef und 2 in St. Franz von
Saleö und alle diese bl. Messen sind

zahlreich besucht. So steht eS bei den

Römisch-Katholischen. Und bei den Alt-
Katholischen? Die 3 Pastoren bringen
nur 1 Gottesdienst in St. Germain zu-
sammen und in demselben waltet ein sol-
ches Benehmen HHernmspazieren, Hutauf-
behalten, Stehenbleiben, Cigarrenran-
chen w.), daß selbst dem Loyson kein

Zweifel über die Qualität und Quantität
seiner Schäflein bleiben kann.

— War n u n g. Eö werden Billets
einer angeblichen WohlthätigkeitS-Lotterie
unter dem Patronat des Hvchwst. B i-
s ch o f s M e r m illvd heumgebvten.
Sr. Gn. Bischof hat von dieser Lotterie
keine Kenntniß und es wird ein Miß-
brauch mit seinem Namen getrieben.

— Dem Pastor Loyson steht eine

unangenehme Erörterung mit den fran-
zösischeu Gerichten bevor. Seine Verehe

lichung ist nach dem französischen Gesetz

ungültig und sein erstgeborner Knabe
bleibt ein illegitimes Kind der Amerika-

nenn Merriman trotz der in England
geschlossenen sogenannten Ehe.

Wird die Regierung von Genf hier

wohl zum Gevatter stehen und den fr au-
zösischeu Pastor Loyson und die a m e-

ri k a n i s ch e Madame Merriman sammt

ihrem Jungen n a t u r a l i s i r e n und
die schweizerische Nation durch das

Loysvn-Geschlecht illustrireu?

— Am 6. November wird zu Anne,

masse auf der gleichen Stelle, wo der hl-
Franz von Sales am Schlüsse seiner

vierzigstündigeu Andacht Anno 1337 ein

Kreuz ausgestanzt, ein neues hl. Kreuz
eingeweiht. Die Hvchwst. Bischöle M e r-
m ill ob und Maguin weroen sturt-
tivniren und diese Kirchenseier dürfte auch

von Gens aus zahlreichen Besuch erhalten.
— Die Katholiken aus England

(Sheffield) haben eine Sympathie-Adresse
au den erilirten Prälaten in Ferner ge-
richtetet.

PersoMl-Chronik-

T h u r g a u. Zum Pfurrer v on S i t-
t - r d o r s wurde Ho.bw. Hr. Fuchs, b!s>
her Pfarrer in Maseltrange», Kt. St. Galle»,
gewählt. '

S ch w y z. Zum Pfnrrergvon M u o t u-
t h a l wurde den 2. November der Horhw.
Hr. Franz Anton V a u m g » r t n e r
von Vuochö, bisheriger Pfarrhelfer/mit Mehr-
heit zum Pfarrer gewählt.

Luzern. L-Hten Mittwoch Nachmittags
l Uhr starb in Ef eben bach der Hochw.Robert G mür, Beichtiger des hiesigen
Frauenklosters.

Inländische Mission.

t. Gewöhnlich« Ber e i n s b ei tr à g e

Die in Nr. 44 angezeigte Total-
Einnahme von Fr. 2g,9tîti. St

vermehrte sich noch um folgende
Gaben:

Kirchcnopfer oon Hägenfchwil
pro 1873 gg. ^Durch Hochw. Herrn Haber-
machen-, Pfarrer in der Senti
in Luzern.- Von einigen Wohl-
thätern jt. 7g

Von Warian-Sargans 7,
Von der Hochw. Geistlichkeit des

Kapitels Sargans 2g. M

Total der Einnahmen: Fr. Z7.VS». «l
Oer Kassier ver inl. Mission:

vfcisscr-rklmigcr iu L,i;cru.

Mir die verfolgte kathol.

in der Schweiz.
Aus der Pfarrei Ermatingen (W Gabei

^„r. w-^

Für die îtiihvl. Genosseê^
Zürich.

Aus der Pfarrei Ermativgen of- ^Aus der Pfarrgemeinde Walterswil Fl'.

Gesucht
^ „wird eine Hattöhällerin zu einem Pf'

chen Herrn, von sittlichem und i

Charakter, die im Kochen und allen HZ^
lichen Arbeiten bewandert ist, ebenf

den Garten zu besorgen versteh

Vonveisnng von vorzügliche» o-"»Zeug"î
und ganz besonderer Empfehlung
daS Anmelden nichtö.

Sich anzilittelden bei der Evped. '

Provisions -Acilmder
für die Schweiz, der Private und den h")

kath. Klerus besucht, wird gesucht,

keiue, Provisiou 20"/o; das Uebr. »»

ll. t,. i u München, SchommerliPpz

Str. 19. II-Zst-NvIt- W

SpArkulk w LuZers.
Das Garantie kapital dieser

der höh. Regierung des KantonS

genehmigten Aktiengesellschaft ist "

Fr. 100,000 gestellt und dasselbe vo»

den Aktionärs laut Statuten in

Depositenkasse der Stadt Luzern hinterleg

worden.
Die S par bank macht Geldanleist

gegen Hinterlage von Gülten,
schristcn und gegen persönliche BürgswA

ten; sie besaßt sich mit Ankauf und W

kauf von Liegenschafte», Schnldtiteln, M
dernngen, mitDiSconto, Wechsel und Con

Corrcnt Geschäften -e. :c.
Die Spar bank i.-lmmt Felder ^gegen Obligationen oder in

r,

Corrent und verzinset dieselben st,.".-,
der Größe der Summe und der Kn»

gnngSfrist zu -1 bis 5 °/o.

Der G e s ch ä f t s f ü h l'k ' '

I. B. Glnggnrr

Dorztigtiches Mittel gegen

Gliedlucht und äußere Nerkältiiiille»
seit Kurze:» ersnnde», ist bis beute das Einzige, das bei richtiger Anwendung)^n>:rze:n rrsniioen, I,l VIS vente das Einzige, das bei richtiger Anwendung "

j
Kliedsneht augenblicklich, eine harliiäckige, lange angestandene, bei Gebrauch nundei ^

"iuer Doppelrosis „incrt 4-8 Tagen heilt.
'

Preis einer Dosis, Gebrauchsanweisung und Verpackung l Fr. 30 'AP-

eliier Doppeldosis 3 Fr. "

Eine Menge Zeugnisse von Geheilten des In- und Auslandes
b>'>

Eigenthümer

^ Wattßasar Amjtakden in Sarnen sObwalden)^

Druck und Erpedition von B. Schwendimcmn in Solothurn.


	

